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Zusammenfassung

Dieser Beitrag untersucht personenbezogene Sozialkreditdossiers in China
unter dem Gesichtspunkt der Transparenz. Der Plan fiir das Sozialkredit-
system (SKS) sieht unter anderem vor, dass digitale Sozialkreditdossiers fiir
natiirliche Personen auf zentraler Ebene angelegt und darin behoérdliche
Informationen tber ordnungs- und gesetzeswidriges Verhalten gespeichert
werden. Diese Technik stellt die jungste Inkarnation einer langen Traditi-
on staatlich geftihrter Personenakten in China dar. Anders als andere Dos-
siersysteme, insbesondere der in den Anfangsjahren der Kommunistischen
Partei Chinas (KPCh) geschaffenen geheimen Dang’an, sollen Sozialkre-
ditdossiers transparent, den betroffenen Personen zuginglich und von
ihnen korrigierbar sein. Ist diese Ambition auch rechtlich untermauert
und unterscheidet das SKS damit fundamental von vorherigen Dossiersys-
temen? Dieser Beitrag zeigt die historischen Wurzeln personenbezogener
Dossiers in China auf und kontrastiert diese mit der Entwicklung der
Sozialkreditdossiers. Er analysiert anschliefend den aktuellen Rechtsrah-
men in Hinblick auf die Bemithungen um Transparenz im SKS. Eine
wachsende Anzahl von lokalen und sektoralen Verordnungen regulieren
die Verwaltung personenbezogener Sozialkreditinformationen. Thre Viel-
faltigkeit und die nicht standardisierte Sammlung und Verarbeitung von
Informationen unter Einbeziehung verschiedener Akteure erschwert das
Einsehen und die Korrektur der Dossiers. Um dem Anspruch der Transpa-
renz gerecht zu werden bedarf es einer Vereinheitlichung des rechtlichen
Rahmens des SKS und einer eindeutigen Definition von ,Sozialkredit®.
Dieser jedoch steht der Nutzen einer flexiblen Definition fir die SKS-Ent-
wickler entgegen.

1 Diese Studie wurde von der Fritz-Thyssen-Stiftung gefordert (Projekt
10.19.2.003RE).
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1. Einleitung

AufSerhalb von China hat der Begriff ,Sozialkredit” in den letzten Jah-
ren eine Eigendynamik gewonnen: Memes und Onlinekommentare dro-
hen scherzend mit dem Abzug von ,Punkten vom Sozialkreditkonto”
und journalistische Berichterstattung bedient sich der Analogie zum chi-
nesischen SKS um lokale Fragen zu Datenschutz, staatlichem Machtmiss-
brauch und Uberwachung greifbar zu machen. Das eingingige Bild des
zentralstaatlichen Social Scoring wurde sogar zum Antagonisten in einer
europaischen KI-Strategie.? Dieser Beitrag nimmt das tatsichliche SKS in
den Blick, wie es von der chinesischen Regierung seit Anfang der 2000er
Jahre entwickelt wird. Dieses erstellt soweit bekannt nicht, wie haufig
berichtet, auf zentraler Ebene einen Score fiir jede Person.

Stattdessen existieren viele lokale Pilotprojekte, weshalb zunehmend
von SKS im Plural gesprochen wird.? Die Technik, die allen staatlichen
Pilotprojekten sowie dem zentralen Plan zugrunde liegt sind Sozialkredit-
dossiers.# Staatlich verwaltete Dossiers fir Individuen haben in China eine
lange Tradition. Sie waren in der planwirtschaftlich organisierten Volksre-
publik und in der Kaiserzeit fiir die betroffenen Personen nicht einsehbar
und stellten somit ein Instrument der Kontrolle dar. Sozialkreditdossiers
brechen mit dieser Tradition, indem sie den betroffenen Personen Einsicht
gewihren und diese in die Korrektur der Dossiers einbeziehen sollen.
Kann aber der geltende rechtliche Rahmen diesen Anspriichen gerecht
werden? Der Aufbau des SKS sieht vor, alle nattrlichen und rechtlichen
Personen (,Sozialkreditsubjekte”) mit einer einheitlichen Sozialkreditiden-
tifikationsnummer zu versehen, unter der Behorden aller Zustindigkeiten
und Ebenen ausgewihlte Informationen tber die jeweiligen Personen
sammeln und an eine zentrale Plattform weitergeben.® Diese untersteht

2 Europiische Kommission: Vorschlag fiir eine Verordnung des Europaischen Parla-
mentes und des Rates zur Festlegung harmonisierter Vorschriften fiir kiinstliche
Intelligenz (Gesetz tber kiinstliche Intelligenz) und zur Anderung bestimmter
Rechtsakte der Union, 2021.

3 Liu 2019.

4 Je nach Bereich werden verschiedene Begriffe verwendet (ifF 145 | 5 FMZE |
{5 FiC %), hier zusammenfassend als ,,Sozialkreditdossiers” bezeichnet. Sie sind
abzugrenzen von den Eintragungen im Bonititsinformationsregister unter der
Zentralbank (FFE A REBATIEE H L), welches lediglich finanzielle Informatio-
nen tber Personen enthalten.

S Staatsrat der Volksrepublik China (VRC): Abriss der Planung fir den Aufbau des
Sozialkreditsystems in den Jahren 2014-2020 (11215 FfR RS MR ZE ( 2014
—2020 4F)) (Planungsabriss); Schaefer und Yin, 2019, S. 9.
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der Staatlichen Kommission fiir Entwicklung und Reform (SKER) und
verfigte 2019 iber Informationen von nahezu 50 nationalen Behorden
sowie Behorden auf Provinz- und Stidteebene.® Sozialkreditdossiers fiir
nattirliche Personen machen dabei Schiatzungen nach 20% der gesamten
Sammlung von Dossiers im SKS aus.” Je nach Sektor werden Behérden
und (in China dem Staat sehr nahestehende) Industrieverbande in die
Pflicht genommen, Dossiers in ihrem jeweiligen Zustindigkeitsbereich
zu erstellen, und die entsprechenden Informationen zusammen zu fiih-
ren.? Fur die nationale Ebene wird dies ausgefihrt in der Lestansicht zur
Starkung des Aufbaus eines personlichen Vertrauenswiirdigkeitssystems® und
ist ebenfalls in lokalen Implementierungsdokumenten!® wiederzufinden.
Die Erstellung von Sozialkreditdossiers findet sich auch als Kriterium fiir
Stadte, um den Titel der Musterstadt im Aufbau des SKS zu ergattern.!!

Im Gegensatz zu der Vielzahl meist kurzlebiger Experimente kdnnen
Sozialkreditdossiers als unumstoflicher Teil der Infrastrukeur des werden-
den SKS verstanden werden. Als Nexus aller behordlich bekannten In-
formationen tber Personen stellen sie ein machtvolles Instrument fiir
die ,Regulierung nach Vertrauenswirdigkeit* ({5 H &) dar, die durch
das SKS aufgebaut werden soll. Diese sieht die Dossiers unter anderem
als Entscheidungsgrundlage behordlicher Leistungsverwaltung vor.!? Jiang
zieht eine Verbindung zwischen den Sozialkreditdossiers und der ihnen
historisch vorangehenden Dossiersystemen fir Individuen: ,Anders als
das unter Mao initiierte, mystische Personaldossiersystem gibt sich das
SKS [...] oft einen Anstrich besserer Transparenz [...]"13. Auf Jiangs Arbeit

6 Han 2019, S. 2.

Schaefer und Yin, 2019, S. 10.

8 Sieche am umfassendsten die Aufgabenverteilung zum Planungsabriss: Staatsrat
der VRC: Abriss der Planung fir den Aufbau des Sozialkreditsystems in den
Jahren 2014-2020 - Aufgabenverteilung (#1215 Fi & REEH RI4IZE 20142020
FAEFHS 1), 14.06.2014.

9 Biro des Staatsrates der VRC: Leitansicht zur Stirkung des Aufbaus eines per-
sonlichen Vertrauenswiirdigkeitssystems (38 ™ AW (5 & RE MBS E L),
30.12.2016.

10 Bspw. Stadt Dingxi: Implementierungsplan zur Stirkung des Aufbaus eines per-
sonlichen Vertrauenswiirdigkeitssystems in der Stadt Dingxi in der Provinz Gan-

u (H7H & R 1Y T AN 1 Al (8 REBECHETT 52), 10.8.2018.

11 Bspw. Kleine Leitungsgruppe fir den Aufbau des SKS der Stadt Zhengzhou: Zur
Erlassung des Arbeitsplans fir die Prifung und Annahme der zweiten Gru
von Musterstidten fiir den SKS Aufbau (K TEIL [5C TS “Hrt 2 15 F R
AREBORET R TIETT R ] AER), 14.12.2018.

12 Siehe bspw. Meng 2021.

13 Jiang 2020, S. 96.

~
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aufbauend unternimmt dieser Beitrag eine erste Untersuchung zur Trans-
parenz des SKS anhand von Sozialkreditdossiers. Dabei liegt der Fokus,
entsprechend unserem Interesse an Datenschutzaspekten, auf Sozialkredit-
informationen zu natiirlichen Personen.

Dieser Beitrag vertritt die These, dass die Sozialkreditdossiers sich durch
ihren Anspruch auf Transparenz und Korrigierbarkeit von ihren Vorgin-
gersystemen unterscheiden, diesem Anspruch jedoch in der Umsetzung
nicht vollends gerecht werden. Hierftir beschreibt er zunichst kurz die
historischen Vorbilder in Kaiserzeit und Kommunismus bis zur Reform-
und Offnungsara (Abschnitt 2). Im Anschluss daran beleuchtet er die Ge-
schichte und Debatte um lokale Pilotprojekte mit personlichen Dossiers,
und schlieflich das daraus entwickelte heutige Konzept der Sozialkredit-
dossiers, wie es aus Regierungspapieren hervorgeht (Abschnitt 3). Im
nichsten Schritt priffen wir, inwiefern der Staat seine darin enthaltenen
Versprechen beziiglich der Transparenz des SKS fiir Individuen rechtlich
absichert (Abschnitt 4). Es folgt ein abschliefender Vergleich von SKS und
Dang‘an (Abschnitt 5) und ein Ausblick (Abschnitt 6).

2. Dossters in China von Kaiserzeit bis Kommunismus

Die Erstellung von Personaldossiers durch den Staat in China geht zurtick
auf die Westliche Zhou-Dynastie (1045-771 v. Chr.), in der der Kaiserhof
begann, fiir die Auswahl von Kandidaten fiir staatliche Amter wie Beamte
und Militdroffiziere Dossiers zu fiihren.'# Die Praxis wurde im Laufe der
Jahrhunderte verfeinert, in der Qing-Dynastie beschrieben die Dossiers
Ethik, Talente und Gewissenhaftigkeit auf einer detaillierten Bewertungs-
skala.’> Nach ihrer Machtergreifung erstellte die Kommunistische Partei
Chinas ein Dossiersystem,'¢ das haufig schlicht als Dang’an (#4%2) bezeich-
net wird - wortlich ubersetzt: Akten. Am treffendsten lasst es sich als
planwirtschaftliche Personalverwaltung beschreiben, in der der einzige
Arbeitgeber der Staat ist.

Das Dang’an sah in den Grindungsjahren der Volksrepublik China
(VRC) zunichst lediglich vor, Aufzeichnungen tber Parteimitglieder zu
fihren, um die ,politische Reinheit der Kader” zu gewahrleisten.'” Auf

14 Jiang 2020, . 94.

15 Liund Wang 1990, S. 45.

16 Jiang 2020, S. 95.

17 Zentralkomitee der KPCh: Anweisungen des Zentralausschusses fiir die Prifung
von Kadern (1 RKFH E T HRFEAIIER), 1.8.1940.
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dem ersten Nationalen Symposium tber die Kaderarbeit 1956 wurde die
auf politische Loyalitit ausgerichtete Technik auf alle im staatlichen Sektor
Tatige - also nahezu alle Arbeitskrifte sowie Studierende - ausgeweitet.
In einem Papierumschlag aufbewahrt, auf dem der Nachname und das
Aktenzeichen vermerkt waren, begleitete ein Dossier sein Subjekt zu jeder
neuen Arbeitsstelle und wurde von der jeweiligen Personalabteilung ver-
waltet und vor den sie betreffenden Personen geheim gehalten. Ohne das
eigene Dossier konnte eine neue Stelle nicht angetreten werden.!® Das
Informationsspektrum der Dossiers war breit und umfasste Angaben iber
Familie, Bildung und Berufshistorie, politische Aktivititen, Verfehlungen
und Auszeichnungen.!” Obgleich im Zuge der Kulturrevolution ein Grof-
teil der Dossiers zerstort oder je nach ideologischen Schwankungen der
Zeit geandert oder erganzt wurde, spielten sie bis in die 1980er eine wich-
tige Rolle in politischen Kampagnen.?

Mit der Reform- und Offnungspolitik erlief die Staatliche Archivver-
waltung gemeinsam mit den jeweils zustindigen Ministerien formale Re-
geln fir die Administration von Dang’an-Dossiers. Die geschaffenen Re-
geln verhelfen dem Dang’an jedoch kaum zu mehr Transparenz. So ent-
halt beispielsweise die im Jahr 1992 erlassene Verordnung iiber die Fiibrung
der Archive von Unternehmensangestellten?! zwar eine Liste von Materialien,
die in die Akten einzubeziehen sind. Doch diese bleibt sehr vage und ist
nicht abschliefend. Andererseits machen die Regeln die Geheimhaltung
der Akten gegentiber den sie betreffenden Personen explizit. Die o. g. Ver-
ordnung legt in § 17 Nr. 4 nieder: ,Niemand darf die Akten von sich selbst
und seinen Angehdrigen (einschliefSlich Eltern, Ehegatten, Kindern, Ge-
schwistern usw.) einsehen oder ausleihen.“22

Die Dang'an-Dossiers fiir Arbeitnehmer?? verloren mit dem Aufblithen
der Marktwirtschaft und dem damit einhergehenden Riickzug des Staates
als alleinigem Arbeitgeber an Bedeutung. Wihrend die Dossiers theore-
tisch den von ihnen beschatteten Individuen auch in private Unternehmen

18 Wang 1998, S. 118.

19 Yang 2011, S. 508.

20 Guo 2021, S. 82.

21 Ministerium fiir Arbeit und die Staatliche Archivverwaltung: Verordnung tber
die Fiihrung der Archive von Unternehmensangestellten (4 HR THYZR & T(F
MAE), 9.6.1992.

22 Ebd.

23 Zur besseren Lesbarkeit verwendet dieser Beitrag nur das generische Maskuli-
num.
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folgten, hatten letztere keinen Anreiz, diese zu verwalten.* Dennoch kam
es vor, dass Jobmoglichkeiten aufgrund von in Dossiers enthaltenen Fehl-
informationen versagt wurden.?S Betroffene deckten dies héufig erst auf,
nachdem sie eine Reihe von unerklarlichen Absagen von Arbeitgebern er-
hielten und es ihnen gelang, sich tber Kontakte Einblick in die eigenen
Akten zu verschaffen.?¢ Eine Rechtsauslegung des Obersten Volksgerichtes
zeigt, dass Dang'an-Dossiers auch weiterhin in der Privatwirtschaft Ein-
fluss nahmen: Sie stellt klar, dass Gerichte Faille von Arbeitnehmern an-
nehmen sollen, die eine Entschiadigung von Arbeitgebern fir den Verlust
ihrer Dossiers verlangen.?”

3. Das SKS und seine Dossiers
3.1. Entwicklung eines Kreditsystems mit Besonderbeiten

Seine Wurzeln hat das SKS in dem Bestreben der chinesischen Regierung,
ein traditionelles Bonititspriifungssystem fur finanzielle Kreditwirdigkeit
zu schaffen.?® In den ersten Jahren der Reform- und Offnungspolitik
stieg die Nachfrage nach Krediten und stellte den Mangel an hierfiir
notwendigen Kredithistorien und anderen Sicherheiten heraus.?” Zugleich
wurde der Markt in seiner Funktionsfahigkeit durch regelmifige Vertrags-
verletzungen, nicht durchsetzbare Gerichtsentscheidungen, sowie Betrug,
Verletzungen des geistigen Eigentums und andere Wirtschaftsdelikte be-
eintrachtigt, gegen die schwache Behorden kaum vorgehen konnten. Im
Jahr 1999 begann ein entsprechendes Forschungsprojekt unter der Chine-
sischen Akademie fiir Sozialwissenschaften, dessen sich der Staatsrat kurze
Zeit spater annehmen sollte. Ziel war es, ein Kreditsystem zu schaffen,
das nicht nur das Problem fehlender Kreditauskunfteien losen, sondern
dariber hinaus auch zur besseren Durchsetzung von Vertrigen und ge-

24 Yang 2011, S. 518.

25 Siehe bspw. Hille 2009.

26 Siehe bspw. Hille 2009.

27 Oberstes Volksgericht: Erwiderung zur Frage der Zuldssigkeit von Klagen von
Parteien gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber auf die Neuausstellung und Ent-
schiadigung fiir von letzterem verlorene Personenakten (¢ A S5 4 Z2 4 Ji B AL
ZRIEHENEIFERANB I NEERA W ZEF MR EZHOER),
13.6.2006.

28 Dai 2019, S. 1469.

29 Lin2012,S.1.
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setzlichen Normen beitragen sollte.3® Der Schlissel hierzu war Informati-
onsarbeit tiber ,Kreditwiirdigkeit im weiteren Sinne” (]~ X fIE{5).3! Diese
erweiterte Kreditwiirdigkeit sollte nicht nur anhand von Finanzhistorien,
sondern auch unter Einbeziehung der Einhaltung von Gesetzen und Ver-
trigen evaluiert werden. Entsprechend geht der Begrift Sozialkredit iber
Kreditwirdigkeit im engeren Sinne hinaus, die sich lediglich auf finanzi-
elle Faktoren bezieht und versucht die zukiinftige Zahlungsfihigkeit vor-
herzusagen.3? Nach dem erweiterten Verstindnis von Kredit konnten bei-
spielsweise finanziell kreditwiirdigen Bewerbern Kredite versagt werden,
etwa weil sie alkoholisiert Auto gefahren sind, Steuern nicht gezahlt haben
oder Gerichtsurteilen nicht nachgekommen sind.33 Die Idee versprach
das Problem fehlender Kredithistorien zu losen, da diese durch andere
Informationen substituiert werden konnten. In diesem Zusammenhang
wurde erstmals der Begriff des SKS anstelle des vorherigen ,Staatlichen
Kreditmanagementsystems” verwendet. Der anschlieende erste Beschluss
zum Aufbau eines Sozialkreditsystems®* im Jahr 2003 legte zudem fest, dass
das Kreditsystem den Behorden auch als Regulierungswerkzeug zur Verfi-
gung gestellt werden sollte.

Spater wurde das urspringliche Ziel des SKS, wirtschaftliches Wachs-
tum zu unterstiitzen dahingehend erweitert, auch gesellschaftliche Ent-
wicklungen zu beeinflussen. So hat das heutige SKS eine allgemeine Stei-
gerung der Vertrauenswiirdigkeit in der chinesischen Gesellschaft zum
Ziel > Premierminister Wen Jiabao hob hervor, es ginge um die ,Schaf-
fung eines Systems sozialer Normen, das Ehrlichkeit und Vertrauenswiir-
digkeit betont”, dies sei ,nicht nur eine grundlegende Mafnahme zur
Errichtung einer neuen sozialistischen Marktwirtschaftsordnung, sondern

30 Lin 2002, S.2.

31 Lin 2011, S.4.

32 Lin 2021; Dai 2019, S. 1472.

33 Wu und Wang 2017, S. 3.

34 Biro der Nationalen Leitungsgruppe zur Korrektur und Regulierung der Markt-
wirtschaftsordnung: Abriss eines Sozialkreditsystems (#1215 F & RV EL), ver-
fasst auf dem Symposium fiir den Aufbau von Sozialkredit, organisiert von der
SKER und dem Informationsverband China, 13.5.2003. Siehe auch: Zentralko-
mitee der KPCh: Beschluss iiber mehrere Fragen zur Verbesserung der sozialisti-
schen Marktwirtschaft (F7 4t /792 3¢ 5 384k 2 3 TR FHAR H1 T 18] ik
7€), 14.10.2003.

35 Planungsabriss.
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auch eine unabdingbare Voraussetzung fir die Forderung der gesellschaft-
lichen Zivilisierung.”3¢

Im Sinne dieser moralischen Dimension des SKS begannen lokale Re-
gierungen mit der Verwendung von personenbezogen Dossiers zu experi-
mentieren. Das Modell der Gemeinde Suining sah vor, alle Anwohner zu-
nichst mit einer Hochstpunktzahl zu versehen, und fiir Verstoe gegen die
erlassenen stadtischen Regeln Punkte abzuziehen.’” Das Projekt scheiterte
unter einer Welle offentlicher Kritik, welche die mangelnde Autoritit der
lokalen Beamten im Alleingang Kategorien fiir moralisches Verhalten zu
schaffen hervorhob, und die schlechte Umsetzung der Beschwerdekanile
angriff.3% Im Jahr 2012 wurde auf der jahrlichen Sitzung des Zentralkomi-
tees der KPCh vorgeschlagen, Tugenddossiers fiir alle Biirger einzufiihren,
und das Beschimen dieser gezielt einzusetzen.?* Der Vorschlag erfuhr star-
ken offentlichen Widerstand. Fragen wurden laut, wer tiber Tugendhaftig-
keit entscheide, ob Biirger auch entsprechend Tugenddossiers fir Politiker
anlegen konnten, welche Implikationen dies fir Privatheit habe, und wer
die Sicherheit solcher Dossiers gegen Hackerangriffe gewéhrleisten solle.#0
Die Diskussion zeigte vor allem die Sorge der Burger vor der Machtlosig-
keit gegentiber den eigenen Akten.

Die Debatte resultierte in einigen deutlichen Erkliarungen staatlicher
Stellen und staatsnaher Wissenschaftler, dass das SKS kein Tugenddossier-
system sei.*! Wichtige Unterschiede seien, dass Sozialkreditinformationen
den sie betreffenden Personen zuginglich seien, andere Personen sie nur
mit Genehmigung der betroffenen Personen einsehen kdnnen sollten und
staatliche Stellen nur im Rahmen ihrer verwaltungsrechtlichen Zustindig-
keiten auf sie zugreifen konnten.** Es wurde weiterhin argumentiert, dass
nicht jegliche Missachtung gesellschaftlicher Normen in die Dossiers ein-
flieBen solle, sondern lediglich sogenanntes ,vertrauensbrechendes ” Ver-

36 Handelsministerium Nachrichten: Rede von Zhang Zhigang, Direktor des Bi-
ros der Staatlichen Leitungsgruppe fiir die Berichtigung und Standardisierung
der Marktwirtschaftlichen Ordnung und Vize-Handelsministers, anlésslich des
»Hochrangigen Seminars tiber Chinas transnationale Operationen und Kreditma-
nagement” (£ EBUAMTE T HEFRFMT NN AZEE . FHTREK
KGR P BB E2E 515 HEHE R R &7 LRRE), 19.9.2003.

37 Tengxun Pinglun 2010.

38 Von Blomberg 2020, S. 124.

39 Fu2016.

40 Zusammengefasst bei Jiang 2020.

41 Wang 2021.

42 Yuandian Credit 2017.
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halten. Dies umfasse nur die Nichterfillung vertraglicher oder gesetzlicher
Pflichten.®3

Diese Debatte bewirkte zum einen, dass Strafen, die auf Grundlage von
negativen Eintragungen in Dossiers vorgenommen wurden, weitgehend
aus Pilotprojekten verschwanden. Auch auf zentralstaatlicher Ebene ist die
Bewertung und Zusammenfithrung von behérdlichen Informationen tber
natiirliche Personen als ,Sozialkreditinformationen* in entsprechenden
Dossiers nicht mit Sanktionen, Belohnungen, oder Reputationseffekten
verbunden.® Hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied zur Handhabung
von Sozialkreditdossiers juristischer Personen, die schon durch mehr Of-
fentlichkeit dem Ansehen der Betroffenen schaden konnen.

Zum anderen hat die Debatte die politischen Anforderungen an die
Transparenz der SKS-Infrastruktur erh6ht. So legten spitere Projekte mit
personenbezogenen Dossiers im Sinne des SKS einen deutlichen Fokus auf
Méglichkeiten der Partizipation fiir Betroffene. In lindlichen Gegenden
gewann das Konzept der ,Tugendbanken” an Popularitit, auf deren Kon-
ten Dorfbewohner Punkte fiir sittliches Verhalten sammeln und anschlie-
Bend fiir giinstige Kredite lokaler Banken, OPNV-Gutscheine sowie Ge-
brauchsgegenstinde wie Waschmittel und Handticher eintauschen konn-
ten.*¢ Dort wurden Beschwerdewege durch Apps# und designierte Schal-
ter*® vorgesehen, sowie Moglichkeiten fiir Betroffene an der Erstellung
und Erneuerung der Bewertungskriterien teilzuhaben.®

43 Luo 2018; Li 2020.

44 Das SKS kennt zwei Formen von Sozialkreditinformationen: offentliche [= staatli-
che] Kreditinformationen (/A 315 F{5 &), welche von Behorden stammen, und
Marktkreditinformationen (774415 F{5 E.), welche von privaten Marktakteuren
erhoben werden. Da sich dieser Beitrag nur mit ersteren befasst und der Begriff
,offentliche Kreditinformationen” den falschen Eindruck erwecken konnte, diese
Informationen seien der Offentlichkeit zuginglich, wird hier der Begriff ,Sozi-
alkreditinformationen” einheitlich fiir von Behdrden erhobene Informationen
verwendet.

45 Bei der hiufig als Beleg fiir die Sanktionen des SKS angefiihrten Flugverbotsliste
handelt es sich um das Verzeichnis des Obersten Volksgerichtes tber Urteilssiu-
mige, das zur Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen Konsumrestriktionen
vorsieht. Dieses Verzeichnis ist fiir sich stehend kein Dossier, sondern lediglich
ggf. eine Informationsquelle fir Sozialkreditdossiers.

46 Yan 2019.

47 Ningbo Wenming Netz 2021.

48 Im Zuge von Feldforschung erlangte Informationsmaterialien tber die Tugend-
bank in Yanggqiao, Provinz Zhejiang, bei den Autoren hinterlegt.

49 Bspw. Kou und Ma 2020.
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Zudem wurde die moralische Erziehungsdimension des SKS weitge-
hend von der Erstellung von Sozialkreditdossiers getrennt: Wiahrend Kam-
pagnen im Namen des SKS weiterhin moralisches Verhalten propagie-
ren,’® und obgleich einige lokale Projekte mit der Sammlung von verschie-
denen Daten tber moralisches Handeln experimentieren, handelt es sich
bei den Informationen, die laut zentralem Plan als Sozialkreditinformatio-
nen gelten, um behordliche oder gerichtliche Entscheidungen mit gesetzli-
cher Grundlage (Verwaltungsstrafen, Lizenzen, behordliche schwarze Lis-
ten, Vollstreckungsbeschliisse, Qualifikationen zur Ausiibung bestimmter
Berufe, etc.).’! Dadurch gewinnen die Sozialkreditdossiers an Transparenz.
Der Ausschluss von Informationen ohne gesetzliche Grundlage schafft je-
doch noch keine Klarheit dariiber, welche Informationen mit gesetzlicher
Grundlage als ,sozialkreditrelevant” deklariert werden konnen und somit
in Zukunft in die Dossiers eingehen konnten.

3.2. Inhalt der Sozialkreditdossiers

Obwohl von Regierungsseite der Anspruch besteht, das SKS nach rechts-
staatlichen Prinzipien aufzubauen, existiert bisher keine einheitliche Defi-
nition von ,Sozialkreditwiirdigkeit”. Die Inhalte der Sozialkreditdossiers
richten sich nach Sozialkreditinformationskatalogen, die von den jeweils
zustindigen Industrieverbianden oder (lokalen) Behorden erstellt und ver-
offentlicht werden. Diese tragen somit mafSgeblich zur Auswahl der Ver-
gehen, die ,vertrauens-/ kreditrelevant” sind, bei. Anfang 2022 erliefen
die SKER und die Zentralbank einen Katalog zulassiger Sozialkreditinfor-
mationen und erklarten alle hiervon abweichenden bereits existierenden
Kataloge fiir nichtig.*> Auch dieser nationale Katalog lasst jedoch in Bezug
auf das Format der zu sammelnden Daten und dahingehend, welche Infor-
mationen ausgeschlossen werden, viele Frage offen.

Daneben haben Volkskongresse (Parlamente) auf Provinzebene bereits
Sozialkreditgesetze erlassen, die beziiglich der zu sammelnden Informatio-
nen klare Grenzen aufzeigen. So ist unter anderem die Sammlung von
biometrischen Daten, Fingerabdricken, Informationen tiber Religionszu-

50 Bspw. Beijing Caijing Pindao 2020.

51 SKER und die Zentrale Volksbank: Grundlegender nationaler Katalog fir 6ffent-
liche [=staatliche] Kreditinformationen (2021 Ausgabe) (4 [E 2> $:15 FE 5 2l
3% (2021 ) ), 31.12.2021.

52 Ebd.
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gehorigkeiten und Krankheitshistorien verboten.’? Diese Regelungen gel-
ten jedoch haufig nicht fiir staatliche Akteure.** Eine Anndherung an eine
Definition findet sich in dem - rechtlich nicht verbindlichen - Allgemeinen
Vokabular fiir Kredit>®, welches die Staatliche Behorde fur Marktregulie-
rung und die Staatliche Standardisierungsverwaltung 2018 herausgaben.
Darin wird Kredit als die Bereitschaft und Fahigkeit eines Individuums
oder einer Organisation, seinen/ihren Verpflichtungen nachzukommen,
definiert.*® Zu diesen Verpflichtungen gehoren die soziale Verantwortung,
die durch Gesetze, Vorschriften und verbindliche Normen, Vertragsbedin-
gungen und andere vertragliche Vereinbarungen festgelegt ist, sowie ,an-
gemessene Erwartungen der Gesellschaft”.5” Der letzte Punkt nimmt dieser
Definition jegliche Klarheit. Es wird weiter ausgefiihrt, dass die Bedeutung
von (sozialem) Kredit im wirtschaftlichen Bereich mit traditionellem Kre-
dit gleichzusetzen sei, im sozialen Bereich jedoch nicht.’® Es bleibt daher
fraglich, was genau Kredit im sozialen Bereich umfasst.

Die offene Definition kommt dem experimentellen Charakter des SKS
gelegen, da sie es ermoglicht, kiinftig mit ,alternativen Kreditinformatio-
nen”, die beispielsweise aus den ergiebigen Datenokosystemen von Chinas
Plattformunternehmen oder lokalen Experimenten wie etwa den Tugend-
banken stammen konnen, zu experimentieren. Das Fehlen einer abschlie-
Benden Definition wird daher von manchen Beobachtern als absichtlicher
strategischer Zug beschrieben, um Sozialkreditdossiers nicht vor potenzi-
ellen Informationsquellen zu verschlieen.’® So kristallisierte sich in den
letzten Jahren die Ambition der Regierung heraus, auch die umfangrei-
chen Datenmengen privater Unternehmen einzubeziehen. Versuche, die
Daten von Alibaba, Tencent und anderer groffer chinesischer Plattform-

53 Siehe bspw. § 16 Standiger Ausschuss des Volkskongresses der Stadt Tianjin: Be-
stimmungen der Stadt Tianjin zu Sozialkredit (K& 17+t 15 A1), 1.12.2020
(Tianjiner Bestimmungen).

54 Anzumerken ist, dass abgesehen von nationalen Gesetzen einige lokale Verwal-
tungsmethodendokumente solche Verbote beinhalten. Siehe bspw. § 14 Volksre-
gierung der Stadt Shanghai: Shanghaier Methode tber die Verwaltung des Sam-
melns und Nutzens offentlich-rechtlicher Sozialkreditinformationen ( /i /At
15 FME B VRS A A& J1£), 30.12.2015, in der Fassung vom 4.1.2018 (OS-
KIM Shanghai).

55 Staatsverwaltung fiir Markregulierung: Allgemeines Vokabular fiir Kredit ({5 %
AARIE), 7.6.2018.

56 Art. 2.1 Allgemeines Vokabular fir Kredit.

57 Ausfithrung 1 zu Art. 2.1 Allgemeines Vokabular fiir Kredit.

58 Ausfithrung 2 zu Art. 2.1 Allgemeines Vokabular fiir Kredit.

59 Chen und Cheung 2021, S. 30.
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unternehmen fiir das SKS nutzbar zu machen sind spatestens seit der ge-
zielten Zusammenfihrung der personenbezogenen Kreditauskunfteien als
Teilhaber eines Tochterunternehmens der Zentralbank® deutlich. Ein
Versuch Alibabas, unter Verweis auf Datenschutzgesetze die Ubertragung
von Daten an die Zentralbank zu verweigern,¢! scheiterte.®? Es bleibt abzu-
warten, ob sich der staatliche Druck auf die Herausgabe von kommerziel-
len Kreditinformationen als erfolgreich erweisen wird.

4. Datenschutz im SKS: Rechtsrahmen fiir Transparenz und Korrektur von
Sozialkreditinformationen

Festzuhalten ist, dass das SKS wie das Dang’an eine Regulierungsform
durch die Technik der Dossierfiihrung darstellt. Wie aus der obigen Be-
trachtung ihrer Entwicklungskontexte hervorgeht, unterscheiden sie sich
jedoch in ihrer jeweiligen Zielsetzung: Als Personalverwaltung in der plan-
wirtschaftlichen Volksrepublik beabsichtigte das Dang’an die soziale wie
auch geografische Mobilitit betroffener Personen zu kontrollieren, wah-
rend das SKS in erster Linie dem sich gerade 6ffnenden Markt zur Selbst-
regulierung verhelfen sollte. Es konzentrierte sich zunichst auf juristische
Personen und wurde erst spiter auch mit Bestrafungsmechanismen verse-
hen. Anders als das Dang’an nutzt das SKS dabei bewusst die Moglich-
keiten der rechtlichen Regulierung, um die Richtigkeit der enthaltenen
Informationen sicherzustellen. Im Folgenden untersuchen wir, inwiefern
der Transparenzanspruch des SKS sich im Rechtsrahmen manifestiert.
Vorab ist festzuhalten, dass Sozialkreditinformationen tber juristische
Personen relativ einfach fir die Offentlichkeit tiber nationale und lokale
Internetportale zuganglich sind.®* Entsprechende Portale fiir Individuen
hingegen sind deutlich schwieriger zu finden. Da bislang auf nationaler
Ebene kein einheitlicher Mechanismus fir die Einsicht von Sozialkreditin-
formationen existiert, hingt es von den lokalen Behorden ab, ob Sozialkre-
ditinformationen den betroffenen Personen tatsichlich zuginglich sind.
In Shanghai beispielsweise kann bei einem stadtischen ,Servicezentrum
fir Sozialkreditinformationen” ein Antrag auf Einsicht oder Korrektur

60 Yang und Liu 2019.

61 Yu 2021.

62 Yang 2021.

63 Es existieren verschiedene Portale auf nationaler und lokaler Ebene, bspw. http://
bj.gsxt.gov.cn/index.html.
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gestellt werden.®* Nicht tberall sind derartige Mechanismen vorhanden
und 6ffentlich bekannt. Der im Folgenden betrachtete rechtliche Rahmen
gibt Anhaltspunkte iber die kiinftige Entwicklung von Moglichkeiten fiir
betroffene Personen, ihre Akten einzusehen und korrigieren zu lassen.

Aussagen tber den angestrebten Schutzstandard fir betroffene Perso-
nen im SKS finden sich zunichst in Strategiepapieren des Staatsrats. Diese
sind zwar rechtlich nicht verbindlich, haben jedoch eine wichtige Leit-
funktion fir kiinftige Gesetzgebung und die Auslegung von Normen mit
SKS-Bezug. Der Planungsabriss betont die Relevanz korrekter Daten und
fordert, dass jede Abteilung gewahrleisten soll, dass Kreditdaten objektiv,
wahr und genau sind, und rechtzeitig aktualisiert werden.®> Zudem soll
ein einheitliches Rechtssystem fiir den Schutz der Rechtsinteressen von
Kreditsubjekten geschaffen werden, das Schutz bei Rechtsverletzungen
bietet, sowie Widerspriiche, Beschwerdemanagement und Haftungsfragen
abdeckt.®® Obwohl einheitliche Gesetze und Standards geschaffen werden
sollen, wird betont, dass jeder Handlungstriger eigene angepasste Schutz-
mechanismen fiir das Sozialkreditsystem aufzubauen habe.

Eine Konkretisierung dieses Schutzmechanismus findet sich in der Let-
ansicht zur Einrichtung und Verbesserung des Systems gemeinsamer Anreize fiir
Vertrauenswiirdigkeit und gemeinsamer Bestrafung fiir Unzuverldssigkeit und
Beschleunigung der Forderung des Aufbaus gesellschaftlicher Integritit,"” der
spater fur nattrliche Personen spezifiziert wurde.®® Demnach hat eine Ab-
teilung, die fehlerhafte Informationen findet, die Pflicht sich unverziiglich
zwecks Uberpriifung an den Bereitsteller der Informationen zu wenden.®
Im Falle der Fehlerhaftigkeit ist die Information zeitnah zu korrigieren.””
Die Rechte von Sozialkreditsubjekten sollen weiterhin geschiitzt werden

64 Credit China Shanghai 2022.

65 Art. 5 II Planungsabriss.

66 Art. 5 11, IV Planungsabriss.

67 Staatsrat der VRC: Leitansicht zur Einrichtung und Verbesserung des Systems
gemeinsamer Anreize fir Vertrauenswirdigkeit und gemeinsamer Bestrafung
fir Unzuverldssigkeit und Beschleunigung der Forderung des Aufbaus gesell-
schaftlicher Integritit (5T #3588 5 (5 f/\@imﬂl%r B R A B A0 R
FHSREEIETE S E ), 30.5.2016 (Leitansicht fiir ein verbundenes Durch-
setzungssystem).

68 Art.3 11, 4, 7 Zentralbiiro des Staatsrates der VRC: Leitansicht zur Stirkung des
Aufbaus eines personenbezogenen Vertrauenssystems (5T fI158 ™ A5 4 7 5
BEITESEI), 23.12.2016.

69 Art.22 Leltansmht far ein verbundenes Durchsetzungssystem.

70 Art. 22 Leitansicht fiir ein verbundenes Durchsetzungssystem.
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durch die Moglichkeiten des Verwaltungswiderspruchs, Verwaltungskla-
gen und anderer Methoden.

4.1. Datenschutz im dffentlichen Recht der Volksrepublik China

Die Gesetzeslage hat sich in den letzten zehn Jahren rasant entwickelt.
Noch im Jahr 2016 fand sich Datenschutz in China lediglich sektorspe-
zifisch im Privatrecht.”! Finf Jahre spater erlieff der Nationale Volkskon-
gress das erste nationale Datenschutzgesetz 7> (DSG), das erstmals auch Re-
gelungen fiir staatliche Akteure trifft. Das neue Gesetz schlieft sich einem
Trend an, auch im Verwaltungsrecht immer mehr Anforderungen an den
Datenschutz zu stellen.”? Dabei ist eine einheitliche Regelung sowohl pri-
vater als auch offentlicher Akteure nicht ohne Komplikationen. Die Daten-
verarbeitung durch Private stiitzt sich auf eine Vielzahl von Rechtsgrundla-
gen (haufig auf Einwilligung), wihrend Verwaltungsorgane als Grundlage
ihres Handelns vornehmlich Vorgaben des Verwaltungsrechts ausfithren.”
Auch aus dem Zweck der Verarbeitung ergeben sich andere Ergebnisse bei
der Abwigung der betroffenen Rechte, da Private tblicherweise Daten fiir
kommerzielle Zwecke verarbeiten, der Staat dies aber zur Erfillung seiner
offentlichen Aufgaben tut.”’

Aufgrund der engen Verbindung der Datenverarbeitung durch Staats-
organe mit der Erfillung ihrer offentlich-rechtlichen Funktion ist der
Datenschutz ihnen gegeniber aber auch begrenzt. Es gibt zwei Arten
von Fehlern, die in Bezug auf Datenrichtigkeit vorkommen konnen: tat-
sachliche und rechtliche. Tatsichliche Fehler sind solche bei denen die
Daten nicht korrekt, vollstandig, oder aktuell sind. Solche Fehler rihren
von Nachléssigkeit beim Verarbeiten der Daten her und sind genuine Da-
tenschutzprobleme. Rechtliche Fehler dagegen sind solche, die das verwal-
tungsrechtliche Verfahren betreffen, z.B. falsche Rechtsanwendung, wie
Ermessenstiberschreitung. Solche Fehler konnen nicht iiber Datenschutz-
instrumente behoben werden, sondern missen sich nach dem allgemeinen
verwaltungsrechtlichen Verfahren richten. Die Einordnung von Sozialkre-

71 De Hert und Papakonstantinou 2015, S. 5.

72 Datenschutzgesetz der VRC (H1 % AR HFIE ™ AMF B RIIE), erlassen am
20.8.2021.

73 Horsley 2021.

74 Cheng 2020, S. 6.

75 Ebd.
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dit in die Instrumentarien des Verwaltungsrechts ist noch unklar,”¢ dies
wirkt sich unabhingig vom Datenschutz negativ auf den Schutz der betrof-
fenen Personen aus.

Die Volksrepublik hat zwar ein Verwaltungsstrafgesetz und ein Ver-
waltungsprozessgesetz (VPG),”” jedoch kein allgemeines Verwaltungsver-
fahrensgesetz. Das bedeutet, dass Verwaltungshandeln nur dann klaren
Verfahrensregeln unterliegt, wenn es eine Verwaltungsstrafe darstellt. Die
Vorgaben fiir anderweitige Verwaltungstitigkeit sind in spezialgesetzli-
chen Regelungen zu suchen. Das seit November 2021 geltende DSG soll
den Ausgleich zwischen Nutzungsinteressen und dem Schutz der Rechte
betroffener Personen bei der Verarbeitung von Daten gewihrleisten.”®
Dies ist auch einschlgig fiir Staatsorgane,”” und fiir solche Organisatio-
nen, die durch Gesetz dazu ermachtigt sind, verwaltungsrechtliche Funk-
tionen auszuftihren.®® Es handelt sich um ein Rahmengesetz, das die Mate-
rie weder detailliert noch abschliefend regelt,®! sondern Prinzipien erlasst,
die weiterer Ausfithrung bediirfen. Aufgrund seiner hohen Stellung in der
Gesetzeshierarchie sind zuvor erlassene niedrigere Bestimmungen an den
festgesetzten Prinzipien zu messen.

Dies betrifft vor allem die Bestimmung iiber die Verdffentlichung von Re-
grerungsinformationen®? (BVR). Mit dem Ziel, die Arbeit der 6ffentlichen
Verwaltung transparenter und fiir die Offentlichkeit dberprifbar zu ma-
chen, legt sie Regeln nieder, nach denen Verwaltungsinformationen fiir
Burger zugianglich zu machen sind.®? In ihren Anwendungsbereich fallen
alle Informationen, die von Verwaltungsbehérden im Rahmen ihrer admi-
nistrativen Tatigkeit in jeglicher Form aufgenommen oder vorgehalten
werden®4 oder von solchen Organisationen, die ermichtigt sind Verwal-
tungstitigkeiten auszufiihren.®S Dies deckt auch personenbezogene Sozial-
kreditinformationen ab.

76 Dai 2019, S. 1489.

77 Verwaltungsprozessgesetz der VRC (1 AR FIETBUR A (2017 1E1E), er-
lassen am 4.4.1989, in der Fassung vom 27.6.17.

78 §1DSG.

79§33 DSG.

80 §37 DSG.

81 Lee, Shi u.a. 2021.

82 Bestimmung iiber die Verdffentlichung von Regierungsinformationen (% AR
HFNE BURFE B A F-4511(2019 1E1T)), erlassen vom Staatsrat der VRC, erlassen
am 17.1.2007, in der Fassung vom 3.4.2019.

83 §1BVR.

84 §2BVR.

85 §54 BVR.
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Spezifische Ausgestaltungen der SKS-Strategiepapiere finden sich zu-
dem in diversen auf Provinzebene erlassenen Gesetzen, aber auch in Ver-
ordnungen nationaler Behorden, und in vielen Spezialgesetzen zu Sozial-
kreditinformationen.®¢ Ein nationales SKS-Gesetz ist antizipiert®” und wird
sich der Gesetzgebungstradition der Volksrepublik nach sehr wahrschein-
lich an den lokalen Gesetzen orientieren. Als die einflussreichste unter den
Provinzbestimmungen wird die Gesetzgebung der Stadt Shanghai einge-
schatzt. Entsprechend ihrer Vorbildfunktion fir die Gesetze aller anderen
Provinzen betrachtet die folgende Untersuchung exemplarisch die Bestim-
mung der Stadt Shanghai zu Sozialkreditinformationen®® (SKIB Shanghai),
und die kurze Zeit spiter erlassene Methode iiber die Verwaltung des Sam-
melns und Nutzens dffentlich-rechtlicher Sozialkreditinformationen.

4.2. Pflichten fiir Datenverarbeiter

Datenverarbeitende Behorden unterliegen zweierlei Sorgfaltspflichten,
dem Prinzip der Datenrichtigkeit und Informationspflichten.

Das Prinzip der Datenrichtigkeit ist in § 8 DSG, §6 BRV und in den
Shanghaier Regelungen®® niedergelegt. Laut § 8 DSG soll bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten deren Richtigkeit sichergestellt werden,
um negative Effekte fiir betroffene Personen zu vermeiden, die durch Un-
richtigkeit oder Unvollstindigkeit entstehen kénnen. Nach der BVR mis-
sen Informationen, die verdffentlicht werden, richtig sein,”® und fortlau-
fend gepflegt und aktualisiert werden.”! Auch die Shanghaier Bestimmung
nimmt die Aktualitit der Daten in den Fokus.”? Fur den Fall, dass eine Be-
horde Informationen von einer anderen Behorde erhalt, muss sie laut BVR
sicherstellen, dass die urspringlichen Informationen richtig und wider-
spruchsfrei sind.”3

86 Eine Ubersicht tber die Sozialkreditgesetze verschiedener Provinzen auf dem
Stand von Juli 2021 findet sich unter https://mp.weixin.qq.com/s/zgLvdSWPRwb
WoRj48MUS55w.

87 Wang 2020, S. 89.

88 Bestimmung der Stadt Shanghai zu Sozialkreditinformationen (i it 2 {5
5%H), erlassen vom Stindigen Ausschuss des 14. Stidtischen Volkskongresses der
Stadt Shanghai, 23.6.2017.

89 §11 SKIB Shanghai, § 3 OSKIM Shanghai.

90 §61BVR.

91 §41INr.2 BVR.

92 §3 OSKIM Shanghai.

93 §111BVR.
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Im internationalen Vergleich allgemeiner Datenschutzprinzipien weist
Roos darauthin, dass fir die Richtigkeit der Daten auch deren Reprisen-
tativitdt einzubeziehen ist.”* Dies ist im Kontext von Datenprofilen beson-
ders relevant, da eine verzerrte Darstellung fiir Individuen zu Nachteilen
fihren kann.? Entsprechend der vermehrten kommerziellen Verwendung
von Datenprofilen hat dieser Gedanke im Privatrecht in China bereits
Eingang gefunden,” ist jedoch bislang nicht fiir staatliche Akteure be-
schlossen. Inwiefern Sozialkreditdossiers als Datenprofile reguliert werden,
bleibt abzuwarten.

Neben dem Prinzip der Datenrichtigkeit sind datenverarbeitende Stel-
len zur Benachrichtigung der betroffenen Personen verpflichtet. Dies ist
das Schlisselelement ohne das betroffene Personen ihrer Rechte nicht aus-
tiben konnen. Nach § 17 DSG missen Datenverarbeiter ihren Namen und
Kontaktdaten,”” sowie die Rechte der Betroffenen und die Prozedur fir de-
ren Ausibung mitteilen.?® Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
muss nicht genannt werden. Fir den Fall, dass bereits gesammelte Daten
weitergegeben werden, ist eine erneute Mitteilung erforderlich.?® Es ist un-
klar, inwieweit dies auf Staatsorgane anzuwenden ist, da der Wortlaut der
Vorschrift von erneuter Einwilligung spricht, die fir staatliche Datenverar-
beitung nicht Voraussetzung ist. Bei strenger Lesart konnte man anneh-
men, dass beim Sammeln von Daten in einer zentralen SKS-Akte fortlau-
fend notifiziert werden miisste.

Das DSG sieht jedoch vor, dass auf die Mitteilung verzichtet werden
kann, wenn Gesetze und Bestimmungen Vertraulichkeit anordnen oder
dass die Mitteilung nicht notwendig ist.!?0 Wann die Notwendigkeit per
Bestimmung ausgeschlossen werden kann, wird im Gesetz nicht niher
definiert, was einen Spielraum fir Missbrauch eroffnet. Die Ausnahme
wird spezifisch fir Staatsorgane wiederholt, die auch dann auf eine Mittei-
lung verzichten konnen, wenn sie dies an der Erfillung ihrer gesetzlich

94 Roos 2006, S. 114.

95 Solove 2002, S. 1188, 1189.

96 § 17 11 Staatliches Internet-Informationsbtiro, Ministerium fir Industrie und In-
formationstechnologie, Ministerium fiir 6ffentliche Sicherheit und der Staatli-
chen Verwaltung fiir Marktregulierung: Bestimmungen zur Verwaltung von Al-
gorithmenempfehlungen fiir Internet-Informationsdienste (F.5% /15 5.k 55 &
R EEME), , 31.12.2021.

97 §17 1 Nr. 1 DSG.

98 §17 INr.3 DSG.

99 §23 DSG.

100 §181DSG.
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festgelegten Aufgaben hindern wiirde.’! Auch diese Ausnahme kdnnte
sehr weit verstanden werden, da stindige Notifikation vermehrten Verwal-
tungsaufwand bedeuten wirde.

4.3. Rechte der betroffenen Personen

Neben den Pflichten der Datenverarbeiter stehen Teilhaberechte betroffe-
ner Personen. Diese Rechte ermoglichen es Subjekten Kontrolle tiber ihre
Daten auszuiiben, indem sie diese zur Korrektur eigener Informationen
ermichtigen.0? Sie konnen dazu beitragen, den Effekt schwach ausgeprig-
ter Sorgfaltspflichten fiir Datenverarbeiter abzumildern.’% Das chinesische
Recht kennt ein Recht darauf, von der Verarbeitung eigener Daten zu
erfahren, ein Recht auf Auskunft und ein Recht auf Korrektur.

Zwar ist die Rechtslage beziiglich der Notifizierung wie oben dargelegt
unsicher, davon unabhingig haben betroffene Personen laut DSG das
Recht zu erfahren, ob ihre Daten verarbeitet werden.!* Weiterhin steht ih-
nen das Recht zu, auf ihre Daten zuzugreifen.!% Adressat einer Anfrage
auf Offenlegung personenbezogener Verwaltungsinformationen nach der
BVR ist die Behorde, die die Daten abgespeichert hat.!% Im Fall einer Ab-
lehnung ist diese zu begriinden.!%” Liegt die angefragte Information oder
deren Korrektur nicht im Kompetenzbereich der Behorde, hat diese eine
Begriindung zu liefern und wenn moglich dem Antragsteller die Kontakt-
daten der verantwortliche Behdrde zukommen zu lassen.!%® Die Beantwor-
tung von Anfragen soll prinzipiell unentgeltlich erfolgen.!® Fiir Shanghai
wird spezifiziert, dass entsprechende Antrige zweimal im Jahr ohne Ge-
bihren gestellt werden koénnen.!'® Nach Eingang eines Antrags muss der
Datenverarbeiter unverziglich reagieren.!!! Die Shanghaier Bestimmun-
gen sehen eine Verwarnung fiir Behorden vor, die Personen keinen Ein-

101 §35 DSG.

102 Pernot-Leplay 2020, S. 63.
103 Greenleaf 2016, S. S.

104 §44 DSG, § 34 I SKIB Shanghai.
105 §451DSG, §27 BVR.
106 §101BVR.

107 §36III BVR.

108 §§36V, 41 BVR.

109 §421BVR.

110 § 34 II SKIB Shanghai.
111 §45 1 DSG.
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blick in ihre Akten gewihren.!!? Problematisch ist jedoch, dass bei Entfall
der Notifizierungspflicht durch den Datenverarbeiter gemaf§ §18 I DSG
oder § 35 DSG auch das Recht auf Zugriff entfillt.!'’* Ausnahmen vom Zu-
griffsrecht gibt es auch in der BVR fiir den Fall, dass die angefragte Infor-
mation nach dem Gesetz als Staatsgeheimnis gilt, wenn dies durch Verwal-
tungsgesetze oder -bestimmungen verboten ist oder wenn die Verdffentli-
chung die nationale, offentliche oder wirtschaftliche Sicherheit oder die
gesellschaftliche Stabilitat schadigen wiirde.!'# Diese Ausnahmen unterlie-
gen keiner Abwigung'!® und sind somit eine potentielle Missbrauchsquel-
le.

Bei Fehlerhaftigkeit der Sozialkreditinformationen haben betroffene
Personen ein Recht auf Korrektur oder Erginzung der jeweiligen Infor-
mationen.''¢ Die Bearbeitungsfristen hierfiir sind in Shanghai sehr kurz
gehalten (zwischen fiinf und sieben Werktage je nach Herkunft der In-
formation).!'” Informationen, die sich im Verifizierungsprozess befinden,
miussen als solche gekennzeichnet werden.!!® Falls die Richtigkeit nicht
abschliefend geklart werden kann, bleibt diese Kennzeichnung iiber Un-
schlissigkeit in der Akte.!’ Die Beweislast beziiglich der Richtigkeit der
Daten liegt laut DSG beim Verarbeiter.!2° Als nationales Gesetz miisste
diese Regelung der BVR'?! und der Shanghaier Bestimmung'?? vorgehen,
die die Beweislast anders verteilten.

4.4. Durchsetzungsmoglichkeiten

Klagen sind im Datenschutz allgemein selten, dies ist auch in China der
Fall.'?? In einer der ersten als erfolgreich gewerteten datenschutzrechtli-

112 § 5011, 17 I, IT SKIB Shanghai.

113 §451DSG.

114 §14 BVR.

115 Chen 2015, S. 268.

116 §46 1 DSG, § 41 BVR, § 36 SKIB Shanghai.

117 § 36 SKIB Shanghai.

118 §30 1 OSKIM Shanghai.

119 §30 I OSKIM Shanghai.

120 Zhang und Yin 2020.

121 §101BVR.

122 §28 Nr. 1 OSKIM Shanghai.

123 Yang und Liu 2021, S. 50. Dies ist unter anderem auf die schlechte Greifbarkeit
von Datenschutzverletzungen zurtckzufithren. Hohe Strafgelder sind im DSG
wie auch in der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) das Hauptinstrument
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chen Klagen hatte ein Zoobesucher die Nutzung von Gesichtserkennungs-
technologie am Eingang angefochten. 24 Die Gerichte wichen in beiden
Instanzen der Frage moglicher verletzter Datenschutzrechte aus und be-
handelten stattdessen den Vertragsstreit als zentrales Anliegen.!?S Klagen
gegen Staatsorgane haben zudem in China noch immer wenig Aussicht
auf Erfolg.1?¢ Zu diesem bereits prozessunfreundlichen Klima kommt hin-
zu, dass die Stellung von Sozialkredit im Verwaltungsrecht bisher unklar
ist.!?” Es sind kaum Falle bekannt, in denen Birger im Zusammenhang
mit dem SKS geklagt haben; die existierenden Fille befassen sich in ers-
ter Linie mit fir Vertrauensbriche verhingten Disziplinarmainahmen,
statt mit Fragen der Datensammlung oder -verarbeitung.'?® Neben einem
gerichtlichen Vorgehen besteht die Moglichkeit eines Verwaltungswider-
spruchs bei der niachsthoheren Behorde oder bei designierten Verwaltungs-
widerspruchsorganen. Dieser Beschwerdeweg gewinnt an Popularitit und
ist gebuhrenfrei.’” Entscheidungen werden nicht systematisch ver6ffent-
licht, doch Statistiken zeigen eine Erfolgsquote von knapp 20%.13° Im
Jahr 2019 betrafen 10% der Verwaltungswiderspriiche Antrige auf Zugang
zu Regierungsinformationen.’3! Es folgen einige Uberlegungen tber die
generelle Zulassigkeit von datenschutzrechtlichen Klagen im Rahmen feh-
lerhafter Sozialkreditinformationen.

Gemal§ §2 VPG koénnen Burger gegen behordliches Handeln klagen,
wenn dieses sie in ihren rechtmafigen Rechten und Interessen verletzt hat.
§ 12 VPG stellt jedoch klar, dass das Enumerationsprinzip gilt und Klagen
nur fiir bestimmte Handlungsformen moglich sind. Es gibt eine Auffang-
klausel, falls eine Behdrde die Personlichkeitsrechte, Eigentumsrechte oder
anderen rechtmifSigen Rechte und Interessen eines Biirgers in sonstiger
Weise verletzt hat.!3? Die Zurtickhaltung des rechtswissenschaftlichen Dis-
kurses beztglich derartiger Auffangklauseln lasst jedoch darauf schliefSen,
dass diese von Gerichten kaum angewendet werden.

der Durchsetzung. Das DSG sieht auch eine Eintragung in das Kreditdossier von
Datenverarbeitern als Strafe fiir die Verletzung des DSG vor (§ 67 DSG).

124 Ye 2021.

125 Ye 2021.

126 He 2018, S. 141.

127 Dai 2019, S. 1489.

128 Peng 2021, S.172.

129 He 2014, S. 256.

130 He 2018, S. 186, 187.

131 China Law Yearbook, S. 1318.

132 §12 Nr.12 VPG.
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Das VPG ermichtigt dariber hinaus ,andere Gesetze und Bestimmun-
gen” Klagemoglichkeiten zu begriinden.!33 Hiervon macht das DSG aber
keinen Gebrauch. Die BVR erdffnet eine Zustindigkeit fiir den Fall, dass
eine Behorde die rechtmifligen Rechte und Interessen von betroffenen
Personen wihrend der Veroffentlichungsarbeit von Regierungsinformatio-
nen verletzt hat. Es ist anzunechmen, dass die Missachtung der oben
beschriebenen Auskunfts- und Korrekturrechte die Verletzung rechtlich
geschitzter Interessen darstellt.

Gemals §26 VPG ist die Beklagte diejenige Behorde, die die Verwal-
tungshandlung vorgenommen hat. Die Wahl des richtigen Beklagten ist
bei mehrstufiger Datenverarbeitung, wie sie im SKS hiufig Praxis ist, kom-
pliziert. Die klagende Partei muss vorausahnen, an welcher Stelle der Feh-
ler in Bezug auf ihre Daten passiert ist. Die Wahl des falschen Beklagten
kann zur Abweisung des Verfahrens fithren!3* und ist ein typisches Prob-
lem in Fallen um Sozialkreditinformationen.!3’ Ein weiteres Problem stellt
der Nachweis der Rechtsverletzung dar.!3¢ Auch existieren rechtsfreie Rau-
me im Zusammenhang mit Sozialkreditinformationen von Personen, die
Petitionen gestellt haben und bei denen Verfahren haufig abgewiesen wer-
den unter Hinweis darauf, dass in Bezug auf Petitionen generell kein
Rechtsweg gegeben sei.!3” Schwierigkeiten konnen auch entstehen, wenn
der handelnde Akteur formal keine Behorde ist, sondern lediglich Verwal-
tungsaufgaben wahrnimmt.!3® Im Ergebnis besteht ein generelles Haf-
tungsproblem, da viele verschiedene offentliche Akteure Daten sammeln,
ihr jeweiliges Verhalten jedoch einem spiteren Verarbeiter nicht zugerech-
net werden kann.!3?

133 §1211 VPG.

134 Oberstes Volksgericht: Interpretation der Anwendung des Verwaltungsprozess-
gesetzes der VRC (R T@H (T ANRLFIETEOIFMNE) IR, 2.6.2018.

135 Siehe etwa Verwaltungsverfigung Nr. 132 des Mlttleren Volksgerlchtes der Stadt
Nanchong, vom 27.7.2018 ((2018)fTIHE )1 13 174 132 5).

136 Peng2021,S.178.

137 Siehe bspw. Verwaltungsverfiigung Nr. 1518 des Hohen Volksgerichtes der Pro-
vinz Jiangsu, vom 5. 11.2019 (2019 7547 1518 5); Verwaltungsverfiigung
Nr. 42 des Hohen Volksgerichtes der Provinz Liaoning, vom 25. 4.2018 (2018 1L
05 T4 42 5).

138 So wurde eine Klage mit SKS-Bezug gegen die China Railway Company abge-
wiesen unter Hinweis darauf, dass diese keine zulissige Kligerin im Verwal-
tungsverfahren sei, obwohl sie gemif § 3 II Eisenbahngesetz der VRC (142 AR
HLFNEREEIE), erlassen am 7.9.1990, zur Ausfithrung von Verwaltungsaufgaben
ermichtigt ist, Verwaltungsverfiigung des Ersten Mittleres Volksgericht der
Stadt Beijing vom 9.10.2019, ((2019 ) 3 01 1744 954 5).

139 Peng 2021, S.178.
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SchliefSlich wird es fir den Schutz der Informationssubjekte als proble-
matisch angesehen, dass es keine zentrale Datenschutzbehérde gibt.'4 Die
Gesetzgebung auf Provinzebene und darunter sieht teilweise die Einrich-
tung von eigenen Stellen fiir die Handhabung von Sozialkreditinformatio-
nen vor,'#! diese haben jedoch nicht den spezifischen Charakter einer Da-
tenschutzbehorde. Es bleibt abzuwarten, inwiefern deren Arbeit einen Bei-
trag zu Transparenz und Korrekturmoglichkeiten fir betroffene Personen
leistet.

S. Das SKS im Vergleich mit traditionellen Dossiers — Kontinuitdit oder Bruch?

Sind Sozialkreditdossiers der Versuch einer Fortfihrung des Dang’an un-
ter neuem Namen? Festzuhalten ist, dass die beiden Systeme formal nicht
miteinander verbunden sind. Angesichts der offensichtlichen funktionalen
Uberschneidungen der beiden verweist die Literatur tiber das SKS trotz-
dem hiufig auf das Dang’an als historischen Vorginger.'#? Jiang etwa
widmet ihre Analyse der Wurzeln des SKS hauptsichlich dem Dang’an.!43

Wie das Dang’an hat das SKS unter anderem die Funktion, Entschei-
dungstragern notwendige Informationen tber die betroffenen Personen
bereitzustellen. Das SKS ist insofern ein Nachfolger des Dang’an als dass es
Personalentscheidungen zu beeinflussen sucht. Jedoch hat das SKS einen
wesentlich breiteren Fokus und bezieht auch Unternehmen und andere
Organisationen als Informationssubjekte ein.

Unterschiede ergeben sich auch beziiglich der einfliefenden Informa-
tionen. Das Dang’an ist mit seinen politischen Wurzeln stark von subjekti-
ven Eindricken und personlichen Bewertungen gepragt. Es ist unklar, was
in die Akten aufgenommen wird und was noch immer darin enthalten ist.
Sozialkreditdossiers hingegen werden offiziell nur mit formalen beho6rdli-
chen oder gerichtlichen Informationen gefillt. Allerdings liegt auch im
SKS bislang keine einheitliche Definition tGber Sozialkredit vor. In Abwe-
senheit eines nationalen Gesetzes koexistieren eine Vielzahl von Standards
und Regularien der verschiedenen involvierten staatlichen Akteure wie

140 Yang und Liu 2021, S. 65.

141 Bspw. §7 Tianjiner Bestimmungen: Institution zum Management von 6ffentli-
chen Kreditinformationen [Sozialkreditinformationen] (/2 315 FA & #HHL19);
§ 11 SKIB Shanghai Servicezentrum fiir 6ffentliche Kreditinformationen [Sozial-
kreditinformationen] (/A 315 FE B ARSSH0).

142 Bspw. Creemers 2017.

143 Jiang 2020.
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der SKER, der Zentralbank, den lokalen Regierungen und der Staatlichen
Behorde fiir Marktregulierung. Entsprechend ist weiterhin offen, welche
Daten in die Dossiers eingehen konnen. Wihrend das Dang’an keine Stan-
dards fiir die Inhalte seiner Dossiers zuginglich macht, bietet das SKS eine
Vielzahl von entsprechenden Regularien. Intransparenz im SKS entsteht
tiberraschenderweise durch die undurchsichtige Fiille an Dokumenten. Im
Ergebnis sind beide Dossiersysteme somit hinsichtlich ihrer Sammlung
von Informationen nicht abschliefend einschétzbar.

Mit Blick auf Datenschutz liegt der grundlegende Unterschied zwischen
dem Dang’an und dem SKS darin, dass Sozialkreditdossiers prinzipiell -
so zumindest intendiert - einsehbar und korrigierbar sind. Im SKS steht
Regulierung statt Kontrolle im Vordergrund. Es gilt der Grundsatz, dass
das Sammeln negativer Informationen einer gesetzlichen Grundlage be-
darf.1# Strategiepapiere zum SKS sowie lokale Gesetzgebung gehen auf da-
tenschutzrechtliche Fragen ein.'¥> Wie in Teil 4 aufgezeigt, ist dies jedoch
in der Realitit noch nicht optimal umgesetzt. Zwar existiert ein rechtli-
cher Rahmen mit Sorgfaltspflichten fiir datensammelnde Staatsorgane und
Auskunfts- und Korrekturrechte der Sozialkreditsubjekte, doch die schiere
Masse an verschiedenen Regularien macht das System intransparent.

Zuletzt sei hier eine interessante Verbindung beider Systeme erwihnt:
Beobachter des Dang’an sprechen sich zunehmend fiir eine SKS-basierte
Reform aus. Im Zuge dessen wurde vorgeschlagen, Sozialkreditinformatio-
nen in die Dang’an-Dossiers zu integrieren, um letzteren zu mehr Objekti-
vitat zu verhelfen.!4¢ So kénne sich das Dang’an von seinen politischen
Wurzeln l6sen und ,politische Akten in Talentakten umgewandelt wer-
den"'#. Das Dang’an kénne dem Vorbild des SKS auch in Sachen Trans-
parenz folgen und seine Akten fiir die betroffenen Personen zuginglich
machen.'*® Guo etwa argumentiert mit Referenz zum Transparenzgedan-
ken des SKS, dass die Geheimhaltung der Dang’an- Dossiers vor den sie
betreffenden Subjekten nicht mit dem Auskunftsrecht vereinbar sei.'® Sie
wiirde Arbeitgebern ungerechtfertigte Kontrollmdglichkeiten an die Hand

144 Generalbiiro des Staatsrates der VRC: Leitansicht zur weiteren Verbesserung des
Systems fiir Restriktion von Unzuverlissigkeit und des Aufbaus eines langfristig
wirksamen Integrititsmechanismus (|E 555t /A [T K Tt — P58 H LB LR
BERRIE R KL TR SR L), 7.12.2020.

145 Bspw. Art. 22 Leitansicht fiir ein verbundenes Durchsetzungssystem.

146 Lu 2006, S.7.

147 Wang und Zhang 2010.

148 Wang und Zhang 2010.

149 Guo 2018, S. 84.
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geben.!s% Eine Offnung gewihrleiste auch eine breitere Uberpriifbarkeit
der Richtigkeit der in den Dang’an enthaltenen Informationen.’”! Unge-
achtet zahlreicher Anregungen schligt jedoch auch die jungste Runde von
Dang’an-Reformen keine offizielle Briicke zum SKS.132 Die Verbindung
der beiden bleibt, soweit 6ffentlich bekannt, lediglich theoretisch. Die Ab-
wesenheit jeglicher Erwdhnungen des alten Dang’an in SKS-Dokumenten
spricht jedoch weniger fiir eine Unvereinbarkeit der beiden, als fir die
Intention der KPCh, die Reputation des SKS nicht durch das hiufig in
Kritik geratene, veraltete Dang’an zu gefihrden.

6. Ausblick

Sozialkreditdossiers fiir natirliche Personen stehen in China in einer lan-
gen Tradition staatlich gefihrter Akten, welche tiber Vertrauenswiirdigkeit
nach jeweils geltenden ideologischen Mafstiben Auskunft geben. Erstmals
wird mit dem SKS ein staatliches Dossiersystem einem rechtlichen Rah-
men unterstellt. Dieser Wendepunkt ist der wirtschaftlichen Offnung und
der damit einhergehenden Notwendigkeit, Kreditauskunfteien einerseits
und behordliche Regulierung andererseits auszubauen, zuzuschreiben.
Dreh- und Angelpunkt der Anwendung von Dossiers zu Regulierungs-
statt Kontrollzwecken ist ihre Transparenz fiir die sie betreffenden Per-
sonen. Dies bedeutet eine Abkehr vom kommunistischen Dang’an, da
die betroffenen Personen als Hiiter der Richtigkeit der Informationen
eingespannt werden sollen. Der Ausbau entsprechender rechtlicher Infra-
struktur zur Absicherung dieses Vorhabens bleibt jedoch bislang hinter
den verkiindeten Ambitionen zurtick. Datenverarbeiter sind zwar dazu
verpflichtet, fir die Richtigkeit ihrer Daten Sorge zu tragen, doch fehlt
eine verbindliche Einbeziehung der betroffenen Personen. Notifizierungs-
pflichten tber die Sammlung und Verwendung personenbezogener Daten

150 Lu 2006.

151 Guo 2021, S. 83.

152 Ersichtlich aus Organisationsabteilung des Zentralkomitees der KPCh, Ministe-
rium fir Humanressourcen und soziale Sicherheit und fiinf weitere Ministerien:
Bekanntmachung tber die weitere Stirkung des Personalaktenverwaltungsdiens-
tes fiir mobiles Personal (5= F i —5 MNRIM NN N FRERE FARSS TAERE
%M), 10.12.2014; Generalbiiro des Ministeriums fiir Humanressourcen und sozia-
le Sicherheit: Bekanntmachung iber die Vereinfachung und Optimierung von
Personalaktenverwaltungsdiensten fiir mobiles Personal (FF ALt A
FAFBERETRSSIEH), 25.5.2016.

200

Ihttpst//dol.org/10.5771/9783748913344-177 - am 20.01.2026, 14:03:20. htps:/Iwwwinlibra.com/de/agh - Open Access - [ Txmm


https://doi.org/10.5771/9783748913344-177
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Sozialkreditdossiers in der Tradition staatlicher Personenakten in China

sind vor allem im neuen DSG kodifiziert, doch sie enthalten grofSziigige
Ausnahmeregelungen fiir staatliche Akteure. Betroffene Personen haben
laut DSG grundsitzlich zwar das Recht, von der Verarbeitung ihrer Daten
zu erfahren, sowie ein Recht auf Zugriff und Korrektur dieser Daten.
Problematisch ist jedoch, dass erst die Notifizierung tiber die Datenverar-
beitung Betroffene in die Lage versetzt, von diesen Rechten Gebrauch
zu machen. Spezifische Gesetze zu Sozialkreditinformationen finden sich
bislang nur auf Ebene der Provinzen und darunter. In Abwesenheit ei-
nes nationalen Gesetzes zum SKS ist die Ausgestaltung der Rechte von
Sozialkreditsubjekten hauptsachlich von diesen lokalen Bestimmungen ab-
hangig. Sie bieten den bislang stiarksten Rahmen fiir die Einsehbarkeit
und Korrekturmoglichkeiten von Sozialkreditdossiers fiir natiirliche Per-
sonen. Wihrend eine Beurteilung der Durchsetzungsmoglichkeiten fiir
die bestehenden Rechte zu diesem Zeitpunkt kaum moglich ist, ist festzu-
halten, dass Klagen im Bereich des Datenschutzes gegen Staatsorgane in
China mit groffen Hirden verbunden sind. Der Weg des Verwaltungswi-
derspruchs scheint aussichtsreicher, vor allem an Orten, an denen lokale
Bestimmungen die Einrichtung von Zentren fiir die Verwaltung von So-
zialkreditinformationen vorsehen. In jedem Fall besteht die Problematik
uneinheitlicher Schutzstandards unter einem nur allgemeine Prinzipien
vorgebenden DSG.

Eine bemerkenswerte Parallele zwischen dem Dang’an und dem SKS
besteht darin, dass auch im SKS nicht genau eingegrenzt ist, welche
Informationen in die Dossiers einfliefen sollen. Wihrend ersteres sich
weiterhin in einer rechtlichen Grauzone ohne detaillierte Regelungen
bewegt, wird das SKS von einer wachsenden Anzahl von sich teilweise
widersprechenden Gesetzen und Verwaltungsvorschriften verschiedener
Gesetzgeber, Ministerien und lokalen Behorden ausgestaltet. Intransparenz
besteht somit in beiden Systemen: Im Dang’an durch das Fehlen von
Regelungen, im SKS durch eine unibersichtliche Vielzahl dieser. Die Be-
trachtung der Entstehung beider Dossiersysteme zeigt, dass sich das SKS
insofern abhebt, als dass es nicht durch in der Vergangenheit festgelegte
politische Anspriche und Strukturen eingeschrankt ist, sondern als Presti-
geprojekt im Namen von Reformen der Zentralregierung erhebliche Res-
sourcen und Innovationsmoéglichkeiten geniefSt. Dies, sowie der Nutzen,
der sich fiir den Staat daraus ergibt, wenn privat initiierte Korrekturen fiir
die Qualitat der Sozialkreditinformationsdatenbank sorgen, deutet darauf
hin, dass das SKS die rechtliche Einbettung seines Transparenzanspruch
und dessen Implementierung in Zukunft weiter vorantreiben wird.

Datenschutz in China hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt,
auch gegenuber Staatsorganen. Dai sicht die Entwicklungen um das SKS
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als Chance fiir den Datenschutz, da es Diskussion anrege und somit lang-
fristig zu einem besseren Schutzniveau fithren konne.!s3 Die Erfindung
der Kategorie ,Sozialkreditinformationen”’>* und die damit verbundene
Sammlung, Speicherung und Weitergabe von personenbezogenen Infor-
mationen seitens Behorden ist jedoch nicht nur ein Entwicklungsmotor,
sondern auch die bislang grote Herausforderung fiir den Datenschutz im
offentlichen Recht. Mit Blick auf die kiinftige Entwicklung des SKS ist
anzumerken, dass die vielerorts antizipierte Eingrenzung der Definition
von Sozialkredit nicht allein zu besserem Schutz fir die betroffenen Perso-
nen beitrigt: Die Rhetorik um ,,Vertrauenswirdigkeit” deutet darauf hin,
dass die Informationen auch zu Bewertungen weiterverarbeitet werden
sollen. Dies ist vielerorts fiir juristische Personen bereits Praxis.!>S Die
Problematik einer moéglichen aus dem Kontext genommenen Evaluation
von Personen seitens staatlicher Stellen besteht auch bei einer genauen
Beschriankung der Informationsquellen.’*® Hier zeigen sich Parallelen zu
Entwicklungen in anderen digitalisierungsambitionierten Staaten, welche
unter Zusammenfihrung von Informationen verschiedener Behdrden Da-
tenprofile erstellen. Es bleibt abzuwarten, ob die Einbeziehung betroffener
Personen in die Richtigkeit von staatlich erstellten Datenprofilen sich auch
auf durch anschliefende Datenverarbeitung geschaffene Bewertungen er-
strecken wird — wie die DSGVO umfasst auch das chinesische DSG nicht
Entscheidungen, die als Konsequenzen von Datenverarbeitung getroffen
werden.

Literatur

Bi, Honghai (2020): Old Regulatory Wine in a New Bottle of Technology - a Criti-
cal Analysis of China’s Social Credit System. University of Pennsylvania Asian
Law Review, 16(2), S. 282-327.

Beijing Caijing Pindao (30.10.2020): Das neue Peking nach dem Erlass der ,Bestim-
mungen zur Forderung zivilisierten Verhaltens der Stadt Peking® durch ,Ehrli-
ches Peking” ( (Wi{F4bI0) 20201019 (IERATSCEAAT MR #ES ) SEHEER
#rdb L), Website des Biiros fiir Wirtschaft und Informationstechnologie der
Stadt Peking, http://creditbj.jxj.beijing.gov.cn/credit-portal/article/detail/5934.

153 Dai 2018, S. 42, 43.

154 Zhang 2020, S. 574.

155 Etwa in der Provinz Zhejiang: Lin und Milhaupt 2021.
156 Chen und Cheung 2021, S. 16.

202

Ihttpst//dol.org/10.5771/9783748913344-177 - am 20.01.2026, 14:03:20. htps:/Iwwwinlibra.com/de/agh - Open Access - [ Txmm


http://creditbj.jxj.beijing.gov.cn/credit-portal/article/detail/5934
https://doi.org/10.5771/9783748913344-177
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creditbj.jxj.beijing.gov.cn/credit-portal/article/detail/5934

Sozialkreditdossiers in der Tradition staatlicher Personenakten in China

Von Blomberg, Marianne (2020): The Social Credit System and China’s Rule of
Law. In: O. Everling (Hrsg.) Soczal Credit Rating, Springer, Wiesbaden, S. 111-
137.

Biiro der Nationalen Leitungsgruppe zur Korrektur und Regulierung der Markt-
wirtschaftsordnung: Abriss eines Sozialkreditsystems (5 & RN E), ver-
fasst auf dem Symposium fiir den Aufbau von Sozialkredit, organisiert von der
SKER und dem Informationsverband China, 13.05.2003.

Chen, Yongxi (2015): Privacy and Freedom of Information in China. European Da-
ta Protection Law Review, 4, S. 265-276.

Chen, Yongxi und Cheung, Anne, S. Y. (2021): “From Datafication to Data State
— Making Sense of China’s Social Credit System and Its Implications”, Law &
Social Inquiry, first view: 1-35, URL: https://doi.org/10.1017/1s1.2021.56.

Cheng, Xiao F2Hff (2020): Uber die Art der Rechte und Interessen an personenbezo-
genen Daten im chinesischen Zivilgesetzbuch (16 % FE 1% 8t 1 A(F B G
HIYEIR). Journal of Law and Politics (755747, 8, S. 2-14.

Credit China Shanghai. URL: https://credit.fgw.sh.gov.cn/xzzx/.

Creemers, Rogier (2017): China’s Social Credit System: An Evolving Practice of
Control, SSRN, URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3175
792.

Dai, Xin (2018): Toward a Reputation State: The Social Credit System Project of
China, SSRN, URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3193
577.

Dai, Xin I (2019): Die Gesamtperspektive des Aufbaus des Sozialkreditsystems,
der Dezentralisierung des Rechtsstaats, der Konzentration der Tugendherrschaft
und der Stirkung der Regulierung verstehen (3fi# 125 F 4 R @A BE R AL
L ERS B TR SIHIRIL). Peking University Law Journal (/5%
%), 31(6), S. 1469-1491.

Européische Kommission (21.4.2021): Vorschlag fir eine Verordnung des Europa-
ischen Parlamentes und des Rates zur Festlegung harmonisierter Vorschriften
fur kinstliche Intelligenz (Gesetz tGber kiinstliche Intelligenz) und zur Ande-
rung bestimmter Rechtsakte der Union, COM/2021/206 final, URL: https://eur-l
ex.europa.cu/legal-content/EN/TXT/2qid=1623335154975&uri=CELEX%3A5202
1PC0206.

Fu, Weigang {##[X] (21. 4.2016): Die Ausweitung der Bonititspriifung oder ihre
Transformation in ,,Tugendakten® (“/EfE>¥ KA , 802 & “HIEZE”), China
Times, URL: http://news.sina.com.cn/zhiku/zkcg/2016-04-21/doc-ifxrpvcy427151
9.shtml.

Generalbtiro des Ministeriums fiir Humanressourcen und soziale Sicherheit: Be-
kanntmachung Gber die Vereinfachung und Optimierung von Personalakten-
verwaltungsdiensten fiir mobiles Personal (X T &AL HAFRE
Bk S5 I A), 25.5.2016.

Generalbiiro des Staatsrates der VRC: Leitansicht zur Stirkung des Aufbaus ei-
nes personlichen Vertrauenswiirdigkeitssystems (178> AW & REIZATE S
B ), 30.12.2016.

203

Ihttpst//dol.org/10.5771/9783748913344-177 - am 20.01.2026, 14:03:20. htps:/Iwwwinlibra.com/de/agh - Open Access - [ Txmm


https://doi.org/10.1017/lsi.2021.56
https://credit.fgw.sh.gov.cn/xzzx
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3175792
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3175792
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3193577
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3193577
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206
http://news.sina.com.cn/zhiku/zkcg/2016-04-21/doc-ifxrpvcy4271519.shtml
http://news.sina.com.cn/zhiku/zkcg/2016-04-21/doc-ifxrpvcy4271519.shtml
https://doi.org/10.5771/9783748913344-177
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.1017/lsi.2021.56
https://credit.fgw.sh.gov.cn/xzzx
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3175792
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3175792
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3193577
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3193577
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1623335154975&uri=CELEX%3A52021PC0206
http://news.sina.com.cn/zhiku/zkcg/2016-04-21/doc-ifxrpvcy4271519.shtml
http://news.sina.com.cn/zhiku/zkcg/2016-04-21/doc-ifxrpvcy4271519.shtml

Marianne von Blomberg und Hannah Klober

Generalbiiro des Staatsrates der VRC: Leitansicht zur weiteren Verbesserung des
Systems fiir Restriktion von Unzuverlassigkeit und des Aufbaus eines langfristi

wirksamen Integrititsmechanismus ( .ﬁ*[&:j] NTRT =B 7B KGR
FEAEIR B B KL HIR 185 ), 7.12.2020.

Graham Greenleaf (2016): China’s New Cybersecurity Law—Also a Data Privacy
Law? SSRN, URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2958658.

Guo, Xu FFJH (2021): Forschung iiber Probleme der Vertraulichkeit und des Aus-
kunftsrechts bei Kaderpersonalakten (&5 A S 422 (1) R %51 5 A B AN 0] BT
). Inside and Outside Lantai (= & /44)), 5, S. 82-82.

Han, Jiaping #H2¢°F (2019): Uberlegungen und Anregungen zur Beschleunigung
der Sozialkreditgesetzgebung (TRt 2 15 FHILIER % S5EL). Credit Re-
ference (7F15), No. 5, S. 1-6.

Handelsministerium Nachrichten (19.9.2003): Rede von Zhang Zhigang, Direktor
des Biiros der Staatlichen Leitungsgruppe fiir die Berichtigung und Standardi-
sierung der Marktwirtschaftlichen Ordnung und Vize-Handelsminister, anlass-
lich des ,,Hochrangigen Seminars tber Chinas transnationale Operationen und
Kredltmanagement” (& EEWAME TS E N RFAS N AEFE . H

BB SR G E B E 28 56 R E & 20T 27 LA HHE), URL:
http.//bgt.mofcom.gov.cn/aarticle/c/d/ZOO309/20030900128212.htm1.

He, Haibo (2018): How Much Progress Can Legislation Bring? The 2014 Amend-
ment of the Administrative Litigation Law of PRC. University of Pennsylvania
Asian Law Review, Vol. 13, S. 137-190.

He, Xin (2014): Administrative Reconsideration’s Erosion of Administrative Litiga-
tion in China. The Chinese Journal of Comparative Law, 2(2), S. 252-269.

De Hert, Paul und Papakonstantinou, Vagelis (2015): The Data Protection Regime
in China, In-depth Analysis for the LIBE Committee Commissioned by the Eu-
ropean Parliament’s Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional
Affairs, URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/5364
72/IPOL_IDA(2015)536472_EN.pdf.

Hille, Kathrin (5.9.2009): China’s Lost Files. Financial Times, URL: https://www.ft.c
om/content/b5194a40-997d-11de-ab8c-00144feabdc0.

Horsley, Jamie P. (26.1.2021): How Will China’s Privacy Law Apply to the Chinese
State?. New America, URL: https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/
digichina/blog/how-will-chinas-privacy-law-apply-to-the-chinese-state/.

Jiang, Min (2020): A Brief Prehistory of China’s Social Credit System. Academic
Journal Communication and the Public, 5(3-4), S. 93-98.

Kleine Leitungsgruppe fiir den Aufbau des SKS der Stadt Zhengzhou: Zur Erlas-
sung des Arbeitsplans fiir die Priifung und Annahme der zweiten Gruppe von
Musterstidten fiir den SKS Aufbau (K TEIR [SETIMEEE Mt EHER

FEVOR T B A TR 2] E’Jn_%u 14.12.2018.

Vi !:4

Kou, Chunting E& ¥ und Ma, Xiaoying Hf&# (2020): , Tugendbanken” erneu-
ern die lindliche Tugendverwaltung und foérdern die Wiederbelebung des lind-
lichen Raums - die Erfahrung von Shuiquan in der lindlichen Tugendverwal-

tung ("IETERAT QI 2 MG R #%ﬂ?& —— I RIR BRI R RS ).
Minxin (L), 8, S. 60-61.

204

Ihttpst//dol.org/10.5771/9783748913344-177 - am 20.01.2026, 14:03:20. htps:/Iwwwinlibra.com/de/agh - Open Access - [ Txmm


https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2958658
http://bgt.mofcom.gov.cn/aarticle/c/d/200309/20030900128212.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536472/IPOL_IDA
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536472/IPOL_IDA
https://www.ft.com/content/b5194a40-997d-11de-ab8c-00144feabdc0
https://www.ft.com/content/b5194a40-997d-11de-ab8c-00144feabdc0
https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/how-will-chinas-privacy-law-apply-to-the-chinese-state
https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/how-will-chinas-privacy-law-apply-to-the-chinese-state
https://doi.org/10.5771/9783748913344-177
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2958658
http://bgt.mofcom.gov.cn/aarticle/c/d/200309/20030900128212.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536472/IPOL_IDA
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536472/IPOL_IDA
https://www.ft.com/content/b5194a40-997d-11de-ab8c-00144feabdc0
https://www.ft.com/content/b5194a40-997d-11de-ab8c-00144feabdc0
https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/how-will-chinas-privacy-law-apply-to-the-chinese-state
https://www.newamerica.org/cybersecurity-initiative/digichina/blog/how-will-chinas-privacy-law-apply-to-the-chinese-state

Sozialkreditdossiers in der Tradition staatlicher Personenakten in China

Law Yearbook of China (HEJEEHEY), 2020, The Press of China Law Yearbook
(P ENEEFELNS), Beijing.

Lee, Alexa; Shi, Mingli; Chen, Qiheng; Webster, Graham; Horsley, Jamie; Schaefer,
Kendra und Creemers, Rogier (15.9.2021): Seven Major Changes in China's
Finalized Personal Information Protection Law. Digichina, URL: https://digichin
a.stanford.edu/news/seven-major-changes-chinas-finalized-personal-information
-protection-law.

Li, Meng Z 7 (30.6.2020): Den Wandel von Kreditdossiers zu Tugenddossiers
stoppen, die lokale Gesetzgebung in Nanjing vermeidet den Missbrauch des
Kreditsystems (97 1115 R 22 20 E RG22 R it 77 32925088 50 1 S AL,
Sobu, URL: https://www.sohu.com/a/404930968_393779?_f=index_pagefocu
s_3&_trans_=000014_bdss_dkgyx.

Li, Quanxiang Z4F und Wang, Tielian FEHIE (1990): Eine Untersuchung der-
Personalarchive des alten Chinas (FE & XA\ FIIZR %), Archives Science Bulle-
tin (FFEEZ# ), 5/1990, S. 43-49.

Lin, Junyue FREIER (2002) Die Herkunft und Innovationen der Theorie des Sozial-
kreditsystems (123 {5 FI & R (% 3k 2% 5 BI8T), Credit Reference (1iF15),
1/2002, S. 1-12.

Lin, Junyue MREIEL (2011) Das Sozialkreditsystem: Chinas Modell zur effizienten
Einrichtung eines Kreditsystems (f: %5 F & % 7 [E & %08 SLAE (5 RGTHI R
). Credit Reference (1iF15), 2/2011, S. 1-7.

Lin, Junyue FREIER (2012) Die Wurzeln der Theorie des Sozialkreditsystems (&
15 FE RIEIRH R 7K 4E). Credit Reference (1IF15), 1/2012, S. 1-12.

Lin, Junyue #REJER (24.5.2021): Uber die Definition von Sozialkredit (1215 F{E S
{558 ). Credit China, URL: https://www.creditchina.gov.cn/home/Ifyj/202105/t
20210524 235409.html.

Lin, Lauren Yu-Hsin und Milhaupt, Curtis (2021): China’s Corporate Social Credit
System and the Dawn of Surveillance State Capitalism. SSRN, URL: https://doi.
org/10.2139/ssrn.3933134.

Liu, Chuncheng (2019): Multiple Social Credit Systems in China. Economic Socio-
logy: The European Electronic Newsletter, 21(1), S. 22-32.

Lu, Jianxiang [fiZ## (2006): Uber personenbezogene Dang’an und personenbezo-
gene Kreditakten (10 N FH ISR 5 NMERREZR). Lantai World (= 5 1177), 7,
S.7-8.

Luo, Peixin &' (2018): Eindimmung der Staatsmacht und Schutz von Privatin-
teressen: Zur Sozialkreditgesetzgebung (BHI AN S RIPFAR - # &5 HILIE
108 ), Tribune of Political Science and Law (E[7%1£75), 6/2018, S.

Meng, Rong Ffifl (2021): Von Governance zum personlichen Schutz: Die Ubertra-
gung der Informationsnutzungslogik des Sozialkreditsystems — Vor dem Hinter-
grund der Erlassung des Gesetzes zum Schutz personlicher Informationen (%X
BHEEAN NRY - 2 E AR RNE R HZEE B (1 AE BRI
%) & HHER), Journal of Beijing Administration Institute (3t 54T E2ER 2
k), 5/2021, S. 27-35.

205

Ihttpst//dol.org/10.5771/9783748913344-177 - am 20.01.2026, 14:03:20. htps:/Iwwwinlibra.com/de/agh - Open Access - [ Txmm


https://digichina.stanford.edu/news/seven-major-changes-chinas-finalized-personal-information-protection-law
https://digichina.stanford.edu/news/seven-major-changes-chinas-finalized-personal-information-protection-law
https://digichina.stanford.edu/news/seven-major-changes-chinas-finalized-personal-information-protection-law
https://www.sohu.com/a/404930968_393779?_f=index_pagefocus_3&_trans_=000014_bdss_dkgyx
https://www.sohu.com/a/404930968_393779?_f=index_pagefocus_3&_trans_=000014_bdss_dkgyx
https://www.creditchina.gov.cn/home/lfyj/202105/t20210524_235409.html
https://www.creditchina.gov.cn/home/lfyj/202105/t20210524_235409.html
https://doi.org/10.2139/ssrn.3933134
https://doi.org/10.2139/ssrn.3933134
https://doi.org/10.5771/9783748913344-177
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://digichina.stanford.edu/news/seven-major-changes-chinas-finalized-personal-information-protection-law
https://digichina.stanford.edu/news/seven-major-changes-chinas-finalized-personal-information-protection-law
https://digichina.stanford.edu/news/seven-major-changes-chinas-finalized-personal-information-protection-law
https://www.sohu.com/a/404930968_393779?_f=index_pagefocus_3&_trans_=000014_bdss_dkgyx
https://www.sohu.com/a/404930968_393779?_f=index_pagefocus_3&_trans_=000014_bdss_dkgyx
https://www.creditchina.gov.cn/home/lfyj/202105/t20210524_235409.html
https://www.creditchina.gov.cn/home/lfyj/202105/t20210524_235409.html
https://doi.org/10.2139/ssrn.3933134
https://doi.org/10.2139/ssrn.3933134

Marianne von Blomberg und Hannah Klober

Ministerium fiir Arbeit und die Staatliche Archivverwaltung: Verordnung iiber die
Fiihrung der Archive von Unternehmensangestellten ({))HR T 14 %2 & 5 T {E
HE), 9.6.1992.

Ningbo Wenming Netz (19.4.2021): Yuyao in Ningbo baut die Version 3.0 der
»Tugendbank” und gewihrt Kredite in Hohe von 4,5 Milliarden RMB (T 5%
PRI THE “ETEERAT3.0 hit . ZHUETK 45 127T), URL: http:/nb.wenming.cn/wmj
j/202104/t20210419_7069155.shtml.

Oberstes Volksgericht: Erwiderung zur Frage der Zulissigkeit von Klagen von
Parteien gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber auf die Neuausstellung und Ent-
schddigung fiir von letzterem verlorene Personenakten (9&?/\5%‘%@5@$1ﬁ
ZHRIF AFENE IR AN AL N BRI LB AR T 2 B E ),
13.6.2006.

Oberstes Volksgericht: Interpretation der Anwendung des Verwaltungsprozessge-

setztes der VRC (K FiE A (F e NRILFEITEOFATE) PIERE), erlassen
am 2.6.2018.

Organisationsabteilung des Zentralkomitees der KPCh, Ministerium fiir Human-
ressourcen und soziale Sicherheit und finf weitere Ministerien: Bekanntma-
chung tber die weitere Stirkung des Personalaktenverwaltungsdienstes fiir
mobiles Personal (Tt — B INaRTEN A B F R E B AR SS TAERERN),
10.12.2014.

Pernot-Leplay, Emmanuel (2020): China's Approach on Data Privacy Law: A Third
Way Between the U.S. and the E.U.2. Penn State Journal of Law & International
Affairs, 8(1), S. 49-71.

Peng, Chun #$% (2021): Herausforderungen und Losungsansitze fiir Rechtsschutz
durch Verwaltungsklagen gegen verbundene Strafen wegen Vertrauensverlust
(CRAGER A AT BORARUST R 5 L H #8). Ordental Law (5777457), S. 171-186.

Regierung der Stadt Dingxi: Implementierungsplan zur Stirkung des Aufbaus ei-
nes personlichen Vertrauenswiirdigkeitssystems (H i 2 & P8 i 158~ A E 4
AN /T %), 10.8.2018.

Roos, Anneliese (2006): Core Principles of Data Protection Law. The Comparative
and International Law Journal of Southern Africa, 39(1), S. 102-130.

Schaefer, Kendra und Yin, Ether (2019): Understanding China’s Social Credit Sys-
tem-A Big-Picture Look at Social Credit as it Applies to Citizens, Businesses and
Government, URL: https://socialcredit.triviumchina.com/wp-content/uploads/
2019/09/Understanding-Chinas-Social-Credit-System-Trivium-China-20190923.
pdf.

SKER und die Zentrale Volksbank: Grundlegender nationaler Katalog fiir 6ffentli-
che [=staatliche] Kreditinformationen (2021 Ausgabe) (4 /A 315 F15 B 2l
% (2021 ), 31.12.2021.

Solove, Daniel J. (2002): Access and Aggregation: Public Records, Privacy and the
Constitution. Minnesota Law Review, 86, S. 1137-1218.

Staatsrat der VRC: Abriss der Planung fir den Aufbau des Sozialkreditsystems
in den Jahren 2014-2020 - Aufgabenverteilung (12315 Fl {4 7 B HL R A0 22
2014-2020 £ 1£5571 1), 14.06.2014.

206

Ihttpst//dol.org/10.5771/9783748913344-177 - am 20.01.2026, 14:03:20. htps:/Iwwwinlibra.com/de/agh - Open Access - [ Txmm


http://nb.wenming.cn/wmjj/202104/t20210419_7069155.shtml
http://nb.wenming.cn/wmjj/202104/t20210419_7069155.shtml
https://socialcredit.triviumchina.com/wp-content/uploads/2019/09/Understanding-Chinas-Social-Credit-System-Trivium-China-20190923.pdf
https://socialcredit.triviumchina.com/wp-content/uploads/2019/09/Understanding-Chinas-Social-Credit-System-Trivium-China-20190923.pdf
https://socialcredit.triviumchina.com/wp-content/uploads/2019/09/Understanding-Chinas-Social-Credit-System-Trivium-China-20190923.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748913344-177
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://nb.wenming.cn/wmjj/202104/t20210419_7069155.shtml
http://nb.wenming.cn/wmjj/202104/t20210419_7069155.shtml
https://socialcredit.triviumchina.com/wp-content/uploads/2019/09/Understanding-Chinas-Social-Credit-System-Trivium-China-20190923.pdf
https://socialcredit.triviumchina.com/wp-content/uploads/2019/09/Understanding-Chinas-Social-Credit-System-Trivium-China-20190923.pdf
https://socialcredit.triviumchina.com/wp-content/uploads/2019/09/Understanding-Chinas-Social-Credit-System-Trivium-China-20190923.pdf

Sozialkreditdossiers in der Tradition staatlicher Personenakten in China

Staatsrat der VRC: Leitansicht zur Einrichtung und Verbesserung des Systems ge-
meinsamer Anreize fiir Vertrauenswiirdigkeit und gemeinsamer Bestrafung fiir
Unzuverlassigkeit und Beschleunigung der Férderung des Aufbaus gesellschaft-
licher Integritat (5 T 1 ¥ 58 3 SF (R BX S BN AR (5 150 A R Al BE IRt 4
ZUERBIIETEL), 30.5. 2016.

Staatsverwaltung fiir Markregulierung: Allgemeines Vokabular fiir Kredit (15 Ff 5
AKARIE), 7. 6.2018, URL: http://down.foodmate.net/standard/sort/3/53957.html.

Sui, Ning 737* (2020): Chinas grundlegende Erfahrungen mit dem Aufbau eines
Kreditsystems (F&EF(5 & R R I FEREZLR), China Finance ( F/EH 2@, 71,
S. 45-47.

Tengxun Pinglun (4.4.2010) Hauptinhalt der Probemethode zum Management
des Volkskredits des Kreises Suining (Hff T° & KA fF AEEIAT MEFEZNE),
URL: https://view.news.qq.com/a/20100404/000008.htm.

Wang, Fei-Ling (1998): From Family to Market: Labor Allocation in Contemporary
China, Rowman & Littlefield.

Wang, Hui F#%E (16.6. 2021): Die drei Dimenstionen begreifen und die Institutio-
nalisierung der Integrititskonstruktion fordern (FEELF = 4E R FHEFF A5 %
HIFEAL), China Jiangxi Net, URL: https://www.163.com/dy/article/GF1M5]6J055
08T15.html.

Wang, Le £’k und Zhang, Hao 5K¥% (2010): Eine kurze Abhandlung tiber die Re-
form der ,Kreditisierung” der Personalaktenverwaltung (W18 A\ SRR E HE
PR, Archives Science Study (PFE 27, 3/2010, S. 91-93.Wang, Wei +
45 (2020): A Study on the Typological Regulation of the Dishonesty Punish-
ment. In: Everling, Oliver (Hrsg.) Social Credit Rating. Springer, Wiesbaden.
S. 89-109.

Wu, Jingmei 5=gn %k und Wang, Yinxu FH/E (2017): Eine vorliufige Studie zur
umfassenden Charakterisierung des personlichen Kredits auf der Grundlage der
Integritit — Aus der Perspektive der dreidimensionalen Kredittheorie der WU
(L fE B R A D S 2 m 2 E 3R —2T WU's Z4E(E I A),
Modern Management Science (P[1CEPEFIS) 12/2017, S. 3-5.

Yan, Sophia (2.6.2019): The Village Testing China’s Social Credit System: Driven
by Big Data, its Citizens Earn a Star Rating. South China Morning Post, URL:
https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/long-reads/article/3012574/vill
age-testing-chinas-social-credit-system.

Yang, Fan M und Liu, Ye XMk (2021): Der kombinierte Pfad von éffentlichem
und privatem Recht beim Schutz personenbezogener Informationen: Chinas
Rechtspraxis und Anregungen aus der EU und den USA (‘> A& B LRIFHT<AFA
FAT B AR FRENERE S R ZE 7R ). Journal of International Economic Law ( /2
BRZE5F4#T), 2, S. 48-70.

Yang, Jie (2011): The Politics of the Dang’an: Spectralization, Spatialization, and
Neoliberal Governmentality in China. Anthropological Quarterly, 84(2), S. 507
533.

Yang, Jing (22.9.2021): Ant to Fully Share Consumer Credit Data with China’s
Government. The Wall Street Journal, URL: https://www.wsj.com/articles/ant-to
-fully-share-consumer-credit-data-with-chinas-government-11632310975.

207

Ihttpst//dol.org/10.5771/9783748913344-177 - am 20.01.2026, 14:03:20. htps:/Iwwwinlibra.com/de/agh - Open Access - [ Txmm


http://down.foodmate.net/standard/sort/3/53957.html
https://view.news.qq.com/a/20100404/000008.htm
https://www.163.com/dy/article/GF1M5J6J05508T15.html
https://www.163.com/dy/article/GF1M5J6J05508T15.html
https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/long-reads/article/3012574/village-testing-chinas-social-credit-system
https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/long-reads/article/3012574/village-testing-chinas-social-credit-system
https://www.wsj.com/articles/ant-to-fully-share-consumer-credit-data-with-chinas-government-11632310975
https://www.wsj.com/articles/ant-to-fully-share-consumer-credit-data-with-chinas-government-11632310975
https://doi.org/10.5771/9783748913344-177
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://down.foodmate.net/standard/sort/3/53957.html
https://view.news.qq.com/a/20100404/000008.htm
https://www.163.com/dy/article/GF1M5J6J05508T15.html
https://www.163.com/dy/article/GF1M5J6J05508T15.html
https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/long-reads/article/3012574/village-testing-chinas-social-credit-system
https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/long-reads/article/3012574/village-testing-chinas-social-credit-system
https://www.wsj.com/articles/ant-to-fully-share-consumer-credit-data-with-chinas-government-11632310975
https://www.wsj.com/articles/ant-to-fully-share-consumer-credit-data-with-chinas-government-11632310975

Marianne von Blomberg und Hannah Klober

Yang, Yuan und Liu, Nian (19.9.2019): Alibaba and Tencent refuse to hand loans
data to Beijing. Financial Times, URL: https://www.ft.com/content/93451b98-da
12-11€9-8f9b-77216ebelf17.

Ye, Yuan (26.4.2021): A Professor, a Zoo, and the Future of Facial Recognition in
China. Sixthtone, URL: https://www.sixthtone.com/news/1007300/a-professor%?2
C-a-z00%2C-and-the-future-of-facial-recognition-in-china.

Yu, Su (2.3.2021): Jack Ma’s Ant Defies Pressure from Beijing to Share More
Customer Data. Financial Times, URL: https://www.ft.com/content/1651bc67-41
12-4ceS-bf7a-d4ad7039¢7¢7.

Yuandian Credit (17.5. 2017): Luo Peixin: Fragen und Antworten zur Gesetzge-
bung zu Sozialkredit (F'55HT : H K+ 1F HILERIBIZ). Sobu, URL: https://
www.sohu.com/a/141216029_777813.

Zentralkomittee der KPCh: Anweisungen des Zentralausschusses fiir die Prifung
von Kadern (795 T8 25 F3 /0] SR FE7R), 1.8.1940.

Zentralkomitee der KPCh: Beschluss tiber mehrere Fragen zur Verbesserung der
sozialistischen Marktwirtschaft (74t i e 5 F 58 34 2 32 U 2850 (R 3 T
IR ), 14.10.2003.

Zentralbiro des Staatsrates der VRC: Leitansicht zur Stirkung des Aufbaus ei-
nes personenbezogenen Vertrauenssystems (5T IR N5 14 RE R AR S
B, 23.12.2016.

Zhang, Chenchen (2020): Governing (Through) Trustworthiness: Technologies of
Power and Subjectification in China’s Social Credit System. Critical Asian Stu-
dies, 52(4), S. 565-588.

Zhang, Gil und Yin, Kate (26.10.2020): A Look at China's Draft of Personal Infor-
mation Protection Law, Privacy Tracker, URL: https://iapp.org/news/a/a-look-at-c
hinas-draft-of-personal-data-protection-law/.

Zhang, Xiuqing 5£75 % (2006) Die Umgestaltung der Verwaltung traditioneller
Personalakten aus der Perspektive des Sozialkreditsystemaufbaus (M5 A&
RERE RN ERREIIFE). Lantai Welt (= £ 1177), 20/2006, S. 36-37.

Alle angegebenen Webseiten wurden zuletzt am 28.2.2022 besucht.

208

Ihttpst//dol.org/10.5771/9783748913344-177 - am 20.01.2026, 14:03:20. htps:/Iwwwinlibra.com/de/agh - Open Access - [ Txmm


https://www.ft.com/content/93451b98-da12-11e9-8f9b-77216ebe1f17
https://www.ft.com/content/93451b98-da12-11e9-8f9b-77216ebe1f17
https://www.sixthtone.com/news/1007300/a-professor%2C-a-zoo%2C-and-the-future-of-facial-recognition-in-china
https://www.sixthtone.com/news/1007300/a-professor%2C-a-zoo%2C-and-the-future-of-facial-recognition-in-china
https://www.ft.com/content/1651bc67-4112-4ce5-bf7a-d4ad7039e7c7
https://www.ft.com/content/1651bc67-4112-4ce5-bf7a-d4ad7039e7c7
https://www.sohu.com/a/141216029_777813
https://www.sohu.com/a/141216029_777813
https://iapp.org/news/a/a-look-at-chinas-draft-of-personal-data-protection-law
https://iapp.org/news/a/a-look-at-chinas-draft-of-personal-data-protection-law
https://doi.org/10.5771/9783748913344-177
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.ft.com/content/93451b98-da12-11e9-8f9b-77216ebe1f17
https://www.ft.com/content/93451b98-da12-11e9-8f9b-77216ebe1f17
https://www.sixthtone.com/news/1007300/a-professor%2C-a-zoo%2C-and-the-future-of-facial-recognition-in-china
https://www.sixthtone.com/news/1007300/a-professor%2C-a-zoo%2C-and-the-future-of-facial-recognition-in-china
https://www.ft.com/content/1651bc67-4112-4ce5-bf7a-d4ad7039e7c7
https://www.ft.com/content/1651bc67-4112-4ce5-bf7a-d4ad7039e7c7
https://www.sohu.com/a/141216029_777813
https://www.sohu.com/a/141216029_777813
https://iapp.org/news/a/a-look-at-chinas-draft-of-personal-data-protection-law
https://iapp.org/news/a/a-look-at-chinas-draft-of-personal-data-protection-law

	1. Einleitung
	2. Dossiers in China von Kaiserzeit bis Kommunismus
	3. Das SKS und seine Dossiers
	3.1. Entwicklung eines Kreditsystems mit Besonderheiten
	3.2. Inhalt der Sozialkreditdossiers

	4. Datenschutz im SKS: Rechtsrahmen für Transparenz und Korrektur von Sozialkreditinformationen
	4.1. Datenschutz im öffentlichen Recht der Volksrepublik China
	4.2. Pflichten für Datenverarbeiter
	4.3. Rechte der betroffenen Personen
	4.4. Durchsetzungsmöglichkeiten

	5. Das SKS im Vergleich mit traditionellen Dossiers – Kontinuität oder Bruch?
	6. Ausblick
	Literatur

